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Br. 6 Sie ©chmeiger fpebamme 51

htng bex KoSmetil îann fjtet natürlich nidft
eingegangen merben, fonbern tebiglid) auf äxgt»
fiche gxagen betreffenb fpautfiftege im altge»
feinen unb bann diejenige bex ©cfjtnangexen
'W ffiegielten.

§autf>ftege im befonbexen.
SaS exfte ©ebot einex gefunben, fdjônen

§ant ift bie Beintichleit.
Behmen mix ben .Stoxgex atS ©anges bor»

Wt§ : Büdftänbe bes ©chtoeifjeS, abgeflogene
Sorngelten, ©ct)uf>f>en, itbexfcf)itffiges unb ber»
WtxeinigteS fpautfett, ©taub, Batterien mitffen
Wtfexnt merben. Sie ©dualen fallen foxt. SieS
9efc^ie£)t am einfachften unb gmedrnäfgigften
jjWrch häufiges S ab en, burd) S uferen nub
nbmafcfiungcn. Sabei ift feffx Ijeiçeë obex
9ang latteS, obex aucf) fjaxteê ÏBaffex gu men
ben, meil fotcheS bie fpaut leicht ffmöbe unb
ttffig mactjt. ©S lann ettoaS Boxa;r, bofxfet»
i«htenfauxeS diatron, eb. Sßotafc£>e beigefügt
Werben, um baS SBaffex meiner gu maiden,
ferner foil eine milbe, übexfettete ©eife bex»
Wenbet merben.

•Öier !ann id) nicht genug untexftxeidjen, bafg
tch bon gefunbex ipaut ffoxec^e, benn bei ex»
ftanltex barf nicht Söaffer obex ©eife gebraucht
Werben, fonbexn ba ift es gmedbientidj, mit
einem SBattebaufd) unb Dtibenöt, SIxadfiböl,
^oxmaffex, Kamillentee bie betreffenben ©tet»
fen gu reinigen.

Bad) febex 3Bafd)ung beS gefunben KörfierS
'ft eine leichte gxottierung angezeigt, um bie
Durchblutung ber §aut gu erhöhen, ©ollte
liefe fehr troden fein, ift baS Einreiben eines
DeteS nach öem Babe fehr 31t empfehlen, gm
Ilten Born, mo 3U gemiffen Reiten bie fpaut«
Wnb Körperpflege täglich öi§ gu mehreren
©tunben in Bnfprudj nahm, gelangten reget«
Wäfjig raffiniert gufammengefebte unb ïoftbare
parfums enthattenbe ©alten unb Dele sur
^ntoenbung.

Sieben bem dBafferbab ift eine Abhärtung
«er §aut in frifdfer Suft angezeigt, 311111 Bei»
Ihiet in goxm bon Suftbäbern, ober man
Wafdfe fid) bei geöffnetem fünfter mit btofjem
Dbertörpex. ©mpfehtensmert finb anfdjtiefjenbe
flhmnaftifcfje Hebungen, benn bie Sätigleit bex
Pusteln erhöht ben BtutlreiStauf aud) in ber

pout unb trägt babuxch bei 31t einem gefun»
«en, fxifepen 5tuSfet)en. Siefe Abhärtung ift
«ebeutenb beffer atS falte 2tbmafd)ungen.

Qcbenfo fteigern ©onnenbäber bie Suxd)»
Mutung ber fpaut ; fie bürfen aber nur mit
^erficht unb nie übertrieben burdfgeführt toer=
«en, anfonft fernere ©djäbigungen nicht nur
«er §aut, fonbern auch innerer Organe, gum
^8eiff>iel beS BtuteS unb feines Kreislaufes
«tttftehen !önnen. Bor bieSbegügticpen dliifs»
«räuchen ïann man nicht genügenb marnen.

(Sortierung folgt)

isd)tuci). ^eli oiutttcttu erein

Zentraloorstand.
Söerte Kolleginnen

Bur noch toenige Sage trennen unS bom
«'esjährigen £>ebammentag unb eS ergeht noch»
Wats an alte dftitgtieber beS ©chmeig. .gebaut«
WenbereinS bie freunbtid)e ©intabung gur
>eitnatjme an unferer Sagung in ©t. ©allen.
"®ir ermarten trop Krieg unb harten Reiten
Wae gatjtreidje Beteiligung unb e§ foil unS
freuen, recht biete beîannte unb unbetannte
Kolleginnen milllornmen he'Ben au bürfen.
"°«fonberS mirb eS bie ehemaligen ©djüteriu»
Wtt bon fperrn Dr. med. gttng intereffieren,
|«etd)e neugeittiche Beränberung bie ©ntbin»
«ung§=2tnftatt burchgemacht hat, fie merben
lt(h aber nicht minber freuen, ben einftigen,
9efd)ähten Set)ter foexföntief) miebergufehen.

5tnmetbungen nimmt bis ff)äteftenS
^0. fyuni grau ©chitfifer, Beugaffe 28,

©t. ©alten, entgegen. Beachten ©ie bitte auch
bie Btitteitungen bex ©efiiort ©t. ©alten auf
bex elften ©eite betreffenb ben BittettSbex»
günftigungen bnxch bie Beifebitxeaur SangaS
& (£0.

9BahIgeiten!arte unb BîitgtiebfchaftSauSmeiS,
fomie Setegiertenfaxte nicht bexgeffen Bexeins»
abgeichen finb gut fid)tbax gu txagen!

2Bir freuen uns, gtmen mitteilen gu rönnen,
bafe biefeS gafm bie girma .fienfet & So. in
Bafel bem ©chtoeig. .ßebammenberein bie
fchöne ©umme bon gx. 200.— gur Bexfügung
geftellt hat. Siefe hodfhergtge @abe möchten
mix h'Wtttt beftenS bexbanten unb bie 3}îit=
gtiebex exmuntern, „fiexfit" übexatt gu emfifeh»
ten.

Betx. bex BeitragSjjflidjt gum Sohn»
exfa_h exhatten mir bom BunbeSamt für gn=
buftrie, ©emerbe unb Strbeit fotgenben, enb»
gültigen Bericht: „2öenn Hebammen bon
einem ©foitat, einer Ktini! ober einer ©emeinbe
ein Söaxiegetb ober eine anbexe ©ntfd)äbigung
exhatten, fo ift für biefe ©ntfehäbigungen fo»
mot)t ber Strbeitnehmer», atS auch öer Strbeit»
geberbeitrag gu entrichten, gür bie (ginnahmen,
bie fie bon ben Stuftraggebexn (KinbSettexn)
bireft empfangen, befteht leine BeitragSfifticht."
2Öix erfuchen unfexe lücitgtiebex, biefe Bcittei«
lung gur.Kenntnis gu nehmen, nad)bem unfex
Bemühen umfonft max.

iïtit fottegiaten ©xitfjen

gür ben 3entratborftanb :

Sie ^Sräfibentin : Sie ©eïretârin:
g. ©lettig. grau B. Kötta.

9ît)cE)ert6ergftr. 31, SE8intertl)ur §ottingerftr. 44
Sei. 26.301, SüricE) 7.

Beu»ßintritte :

© e 11 i 0 n Bern:
sJcr. loa: grt. 3(tice gturh, Ktinif Biftoxia,

Bern.

© e t i 0 n 11 x i :

9ix. 6a: gxt. gof. SIxnoIb, Uuterfchäd)en.

©eltion ©chh)t)g:
dir. IIa: grau ©chmhter, Sad)en.
dir. 12a: grau Bogt, SBangen.

©eftion gug:
dir. 6a : grau g. ©chneiber=©taub, Unter»

dtegeri.

©eltion ©otothuxn:
dir. 3a: grt. dttice dJiüttex, SauperSborf.
dix. 4a : grau @. Biebermann»Seimer, Bett»

tad).

Seftion Bafettanb:
dir. la: grau S. ©chaub, ddiaifhrad).
dir. 3a : gmu ganfen, ißrattetn.
dir. 4a: grau ©chmuh, ©fähigen,
dir. 6a: grau iportnex, dBatbenbuxg.
dir. 7a: grau ©ürbex, Stjexmil.

©eltion ©t. ©aIIen»Bheintat:
dir. 18a: grt. K. -fmxbegger, ©id)bexg=2lttftät»

ten.

©eltion @t. ©alten:
dir. 21a : grt. ddi. Kuxmann, Kird)ftxahe 46,

Borfchach-
dir. 24a: grau dB. 3Bitb»©ngter, SBatblirch-

©eltion ©raubünben:
dir. 26a : grau dtiarugg, KtoftexS=Sorf.
dir. 27a: grt. Bina gooS, Berfarn.

iedenes Gähnen zeugt von gesundem

Wohlbehagen! Der fetthaltige
VASENOL-Wund- und Kinder-Puder

schützt die zarte Hautvor
Wundsein und Reizungen.Vasenol

SCHWEIZER FABRIKAT. DOETSCH, GRETHER & CIE. A. G., BASEL
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wng der Kosmetik kann hier natürlich nicht
Angegangen werden, sondern lediglich auf ärztliche

Fragen betreffend Hantpflege im
allgemeinen und dann diejenige der Schwangeren
nn speziellen.

Hautpflege im besonderen.
Das erste Gebot einer gesunden, schönen

Haut ist die Reinlichkeit.
Nehmen wir den Körper als Ganzes

voraus: Rückstände des Schweißes, abgestoßene
Hornzellen, Schuppen, überschüssiges und
verunreinigtes Hantfett, Staub, Bakterien müssen
entfernt werden. Die Schlaken sollen fort. Dies
geschieht am einfachsten und zweckmäßigsten
durch häufiges Baden, durch Duschen und
Abwaschungen. Dabei ist sehr heißes oder
ganz kaltes, oder auch hartes Wasser zu meiden,

weil solches die Haut leicht spröde und
sissig macht. Es kann etwas Borax,
doppelkohlensaures Natron, ev. Potasche beigefügt
werden, um das Wasser weicher zu machen.
Ferner soll eine milde, überfettete Seife
verwendet werden.

Hier kann ich nicht genug unterstreichen, daß
lch von gesunder Haut spreche, denn bei
ertränkter darf nicht Wasser oder Seife gebraucht
Werden, sondern da ist es zweckdienlich, mit
einem Wattebausch und Olivenöl, Arachidöl,
Borwasser, Kamillentee die betreffenden Stelln

zu reinigen.
Nach jeder Waschung des gesunden Körpers

ht eine leichte Frottierung angezeigt, um die
Durchblutung der Haut zu erhöhen. Sollte
diese sehr trocken sein, ist das Einreiben eines
Deles nach dem Bade sehr zu empfehlen. Im
alten Rom, wo zu gewissen Zeiten die Haut-
Uud Körperpflege täglich bis zu mehreren
Stunden in Anspruch nahm, gelangten
regelmäßig raffiniert zusammengesetzte und kostbare
Parfums enthaltende Salten und Oele zur
Anwendung.

Neben dem Wasserbad ist eine Abhärtung
der Haut in frischer Luft angezeigt, zum Beispiel

in Form von Luftbädern, oder man
wasche sich bei geöffnetem Fenster mit bloßem
Dberkörper. Empfehlenswert sind anschließende
ghmnastische Uebungen, denn die Tätigkeit der
Muskeln erhöht den Blutkreislauf auch in der
Haut und trägt dadurch bei zu einem gefunden,

frischen Aussehen. Diese Abhärtung ist
bedeutend besser als kalte Abwaschungen.

Ebenso steigern Sonnenbäder die
Durchblutung der Haut; sie dürfen aber nur mit
Borsicht und nie übertrieben durchgeführt werden,

ansonst schwere Schädigungen nicht nur
der Haut, fondern auch innerer Organe, zum
Beispiel des Blutes und seines Kreislaufes
entstehen können. Vor diesbezüglichen
Mißbräuchen kann man nicht genügend warnen.

(Fortsetzung folgt)

Schweif. Hedammenverein

le«tralvor»lsna.
Werte Kolleginnen!

Nur noch wenige Tage trennen uns vom
diesjährigen Hebammentag und es ergeht nochmals

an alle Mitglieder des Schweiz. Hebam-
Wenvereins die freundliche Einladung zur
>eilnahme an unserer Tagung in St. Gallen,
âir erwarten trotz Krieg und harten Zeiten
mne zahlreiche Beteiligung und es soll uns
freuen, recht viele bekannte und unbekannte
Kolleginnen willkommen heißen zu dürfen.
Besonders wird es die ehemaligen Schülerinnen

von Herrn Dr. mock. Jung interessieren,
Welche neuzeitliche Veränderung die Entbin-
dungs-Anstalt durchgemacht hat, sie werden
pch aber nicht minder freuen, den einstigen,
geschätzten Lehrer persönlich wiederzusehen.

Anmeldungen nimmt bis spätestens
Juni Frau Schüpfer, Neugasse 28,

St. Gallen, entgegen. Beachten Sie bitte auch
die Mitteilungen der Sektion St. Gallen auf
der ersten Seite betreffend den Billettsver-
günstigungen durch die Reisebnreaux Danzas
Üc Co.

Mahlzeitenkarte und Mitgliedschaftsansweis,
sowie Delegiertenkarte nicht vergessen!
Vereinsabzeichen sind gut sichtbar zu tragen!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können,
daß dieses Jahr die Firma Henkel äc Co. in
Basel dem Schweiz. Hebammenverein die
schöne Summe von Fr. 20V.— zur Verfügung
gestellt hat. Diese hochherzige Gabe möchten
wir hiemit bestens verdanken und die
Mitglieder ermuntern, „Persil" überall zu empfehlen.

Betr. der Beitragspflicht zum Lohnersatz

erhalten wir vom Bundesamt für
Industrie, Gewerbe und Arbeit folgenden,
endgültigen Bericht: „Wenn Hebammen von
einem Spital, einer Klinik oder einer Gemeinde
ein Wartegeld oder eine andere Entschädigung
erhalten, so ist für diese Entschädigungen
sowohl der Arbeitnehmer-, als auch der
Arbeitgeberbeitrag zu entrichten. Für die Einnahmen,
die sie von den Auftraggebern (Kindseltern)
direkt empfangen, besteht keine Beitragspflicht."
Wir ersuchen unsere Mitglieder, diese Mitteilung

zur .Kenntnis zu nehmen, nachdem unser
Bemühen umsonst war.

Mit kollegialen Grüßen

Für den Zentralvorstand:
Die Präsidentin: Die Sekretärin:

I. Glettig. Frau R. Kölla.
Rychenbergstr. 31, Winterthur Hottingerstr. 44

Tel. 26.301. Zürich 7.

Neu-Eintritte:
Sektion Bern:

Nr. tön: Frl. Alice Flury, Klinik Viktoria,
Bern.

Sektion Uri:
Nr. 6u: Frl. Jos. Arnold, Unterschächen.

Sektion Schwyz:
"Nr. Ilu: Frau Schwyter, Lachen.
"Nr. 12u: Fran Bogt, Wangen.

Sektion Zug:
Nr. Vu: Frau I. Schneider-Staub, Unter-

Aegeri.

Sektion Solothnrn:
"Nr. 6u: Frl. Alice Müller, Laupersdorf.
Nr. 1u: Frau E. Biedermann-Leimer, Bett¬

lach.

Sektion Baselland:
Nr. 1u: Frau L. Schaub, Maisprach.
Nr. Zu: Frau Jansen, Pratteln.
Nr. 1u: Frau Schmutz, Eptingen.
"Nr. 6u: Frau Portner, Waldenburg.
Nr. 7u: Frau Gürber, Therwil.

Sektion St. Gallen-Rheintal:
Nr. 18u: Frl. K. Hardegger, Eichberg-Altstät-

ten.

Sektion St. Gallen:
"Nr. 21u: Frl. M. Kurmann, Kirchstraße 46,

Norschach.
Nr. 24u: Frau M. Wild-Enzler, Waldkirch.

Sektion Graubünden:
"Nr. 26u: Frau Marugg, Klosters-Dorf.
"Nr. 27u: Frl. Nina Joos, Versam.

ieclsnsz (Fs linsn -sogt von gszun-
clem ^olillzslisgsn! l)si- lslilisliigs

J^uncl- uncl Kinclsr-l?uclsi'
zcliül^l clie -srls stlsulvoi'
^/uncissin uncll?si?ungsn.Vs8ei»il

à cm. c.,
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©eltion Aargau:
dir. 16a : grl. ®. 2Xttiger, 9Rägenmi[.

2Bir heifjen ©ie aile îfer^Iic^ millfomrnen
©ie übrigen Oieueingetretenen erfud)en mir

um rafd)e SBeantmortung unfereS Fragebogens.
©ev Qentralborftanb.

©obeSmtzcige.

Unfern inerten 3Jritgfiebern biene zur geff.
Kenntnis, bafj am 24. ÎOÎai unfere Kollegin

grau granjisfa 38aIler=Afchmanben

in Altborf (Uri) aus bem Beben gefdjieben ift.
2Bir bitten ©ie, ber lieben SSerftorbenen ein

freunbIid)eS Anbenlen ju belnaijren.

©er gentralborftanb.

Statuten bet tratifeufnffe
beé ©djütetjerifcheit ^ekniiitcitüereinö.

I. Allgemeine SSeftimmungen.

Art. 1.

ätiit bem sJc amen: Kranlenlaffe beS

©c£)ei^erifcf)en §ebammenbereinS b e ft e h t eine
©enoffenfchaft mit unbeftimmter ©alter.

Art. 2.
SBie bisher.

Art. 3.

©te Kranlenlaffe begmedt, ifjre Diitglieber
gentäfj biefen Statuten nad) bem ©runbfah ber
©egenfeitigleit gegen Kranllfeit unb Un®
fait ju berfidfern.

Art. 4.
SBie biê£)er.

Art. 5.
2Bie biêl^er.

Art. 6.
2Bie bister.

II. SRitgliebfdjaft.

Strt. 7.
38ie biêl^er.

SCrt. 8.

1. 2KitgIieb ïann jebe in ber ©dftneij fid)
bauernb aufhaltende ôebamme mit fcf)tx>eige=

rifdjem bejtn. lantonalem patent tnerben :

a) tnenn fie nicbjt mehr als 50 Fahre alt
ift, gefunb unb ohne foldfe ©ebredfen
ift, bie fie an ber ^Berufsausübung £)in=

bern lönnten;
b) tnenn fie nidjt fd)oit bei mehr als einer

Kranlenlaffe berfidjert ift ;

c) tnenn fie nidft für ben KranlheitSfaC
fo geftellt ift, baff il)r auS ber 33er»

fidjerurtg bei ber Kaffe ein ©etninn er»
madffen tnürbe.

2. ©er (Eintritt ift fdjriftlid) grt erllären.
©urcf) il)it tnerben bie Statuten unb IRegle»
mente anerïannt. Ueber bie Aufnahme
entfdfeibet bie Kranlenlaffe»Kommif
fion.

3. ©ie tBetnerberin t)at ein ärztliches 3eug»
niS naif) aufgeftelltem F0ïmular borjutneifeu.
Ausgenommen bon bief er tßeftimmung
finb bie Abfolbentinnen ber §ebam
menïurfe, fofern fie mäljrenb ber
©auerbeSKurfeSgegenKranlheitber»
fiebert tnaren unb binnen 4 SBodfen nad)
Abfcf)Iuh beS Wurfes unferer iranien*
ïaffe beitreten.

4. Söie bisher.
5. SGBie bisher.
6. SBie bisher.

Art. 9.
SGBie bisher.

Art. 10.

©ie SOÎitgïiebfcijaft erlifcfjt:
a) burd) ben ©ob ;

b) infolge 2BegjugeS aus ber ©dfineij;

c) burd) bie enbgültige ©rfdföfifung ber
©enuffberedjtigung (Art. 23, Abf. 1,
lit. c) ;

d) burd) Austritt auS ber Kraulen»
ïaffe ober bem ©djmeizerifdjen
(pebammenberein.

e) burd) AuSfdjluh auS ber Kranlenlaffe.
Art. 11.

3Bie bisher.
Art. 12.

©in SRitglieb lann ausgefd)Ioffen tnerben :

a) tnenn eS bie 21ngeige^flic£)t berieft
(Art. 8, 3iff. 4, a—d, Art. 17, Abf. 2) ;

b) tnenn eS oI)ne SB iff en ber iranien»
laffe=Kommiffiou in eine anbere Kaffe
tritt unb auf erfolgte Aufforberung auS
berfelben nicht Inieber austritt;

c) tnenn eS mit ber 3aI)Iung ber ^Beiträge
troU zmeirnaligerdRahnung mehr
als 6 Diuna te im Aitdftanb ift ;

d) tnenn eS bie Kaffe unreblid) ausbeutet
ober auszubeuten nerfucbt ;

e) tnegen liederlichem, bie ®efunb£)ett ge»

fäl)rbenbem SebenStnanbel ;

f) tnegen Sßiberfetjlichleit gegen 33efd)Iüffe
lomjjetenter Organe ;

g) menu eS burd) ehrenrührige .öanblun»
gen ober auf anbere SBeife baS An»
fehen unb bie ^yntereffen beS .ffebam»
mertftanbeS, ffoegiell beS ©chtneijerifchen
§ebammenbereinS, fcffäbigt.

©er AuSfdflufj ber Dïitglieber erfolgt, eben»
tuell auf Antrag ber betreffenden @el»
tion beS ©djmeizerifchen Hebammen»
ber eins, burd) bie Kranlenlaffe»Kommiffion.
©er ^Betroffenen fteht baS tRefurSrecht an bie

©elegiertenberfammlung git.

Art. 13.
SGBie bisher.

III. fechte unb Pflichten ber SJIitglieber.

Art. 14.
SQBie Bisher Art. 30.

Art. 15.

Sföie bisher Art. 14.

Art. 16.

©ie 51affe getuäljrt ihren SRitgliebern in
SranfheitSfällen ein tägüd)eS Sriantengelb bon
Fr. 2.50 bejtn. Fr. 1-25 nadh Art. 23.

Abf. 2—4 tnie bisher Art. 15, Abf. 2—4.

Art. 17 bis 21.
Sßie bisher Art. 16—20.

Operationshandschuhe
„MATEX"

sind amerikanische Qualitäts - Produkte und

werden in der Schweiz seit mehr als 10

Jahren von grossen Spitälern verwendet.

Sie sind vorzüglich in

Passform
TastgefüHl und
Haltbarkeit

Erhältlich offen und paarweise in steriler
Beutelpackung. Grössen 6—9.

Verbandstoff-Fabrik
Zürich A.G., Zürich 8

Art. 22.

©ie Ausbeulung beS ^ranfengelbeS erfolgt
nur am 1. reff), am 3. eines jeben SJionaté,
bei SBieberaufnahme ber SßerufStätigleit fofort
nadh ©tnfenbung beS ©thlufeeugniffeS. Für ben

AbmelbnngStag mirb lein ^iranlengelb auSbes

Zahlt, auffer ber Arjt ertläre baS 9RitgIieb für
biefen ©ag infolge .dranlheit noch für Iran!
unb boll ertoerbSunfähig.

Für ben ilranfenfdjein tnirb Fr- l--^
berechnet, für jebeS ©rneuerungSjeug^
niS Fr. —.50.

©dfulbige ^Beiträge mer ben born
Kranlengelb in Abjug gebracht.

Art. 23.
SBie bisher Art. 22, nur Fr- 2.50 ftatt 3.—

unb 1.25 ftatt 1.50.

Art. 24.

Abf. 1—3 mie bisher Art. 23, Abf. 1—-3,

nur 2.50 ftatt 3.—. ^er 7. Qzik beS erften
AbfchnittS muh e§ heifeen : Art. 23.

Abf. 4 : Iffienu bie SBöchnerin über bie ©auer
bon jed)S SBochen hinaus ihr Kinb meitete
bier 3Bod)en ftillt, fo mirb benfenigen 9Jii^

Art. 34.

©ie ©elegierten bertreten bie ©e»
famtheit ber SJiitglieber. Für bie 33e»

rechnung ber ©elegierten ift ber ©tattb
ber ÜRitglieber ant 31. ©ejember mah^
gebenb.
gliebern, für meldfe bie Kranlenlaffe be»
©dfmeizerifchen §ebammenbereinS auf
fRüdbergütung burih ben 93unb Anfftrud) hat»
ein ©tiEgelb bon Fr. 18.— ausbezahlt.

Abf. 5 : aBödjmerinnen, für meldje bie Kaffe
ben befonbern 2Bödjnerinnen=33unbeSbeitrag
nid)t erhält, haben biefen ^Beitrag felbft ber

Kaffe zu bergüten bezm. müffen ficE) ihn bout
Kranlengelb in Abzug bringen laffen.

Abf. 6 unb 7 mie bisher Art. 23, 6 unb 7.

Art. 25—27.
SGBie bisher Art. 24—26 (in Art. 26 finb bie

SSermeife auf bie anbern Artilel entff>recf)enb

ZU änbern).
Art. 28.

©ie ÜRitglieber finb berhflidftet, in gefunbett
unb Iranien ©agen einen OuartalSbeitrag zum
borauS zu entrichten, ©er ^Beitrag mirb bon
ber ©elegiertenberfammlung feftgefefü-
(Setter ©ah fällt meg.)

©er ^Beitrag ift fo zu bemeffen, bah au§ Ben

©innahmen borauSfid)tIid) menigftenS bie AuS»
gaben beftritten merben lönnen. ©rzeigt fich

innerhalb eines FahreS, bah Bie feftgefetüen
Seiträge ungenügenB finb, fo ift bie Kraulen»
laffe=.Kommiffion unter allen llmftänben be»

rechtigt unb berpfli^tet, ber nächften ©ele»
giertenberfammlung eine ©rhöhung zu
beantragen.

©iefenigen-SRitglieber, für melche bie Kran»
lenlaffe leinen SBunbeSbeitrag erhält, zahlen
ben entffirechenben Setrag in bierteljährlichen
diäten mit bem orbentlichen OuartalSbeitrag-

Art. 29.
3Bie bisher Art. 28.

Art. 30.
2Bie bisher Art. 29.

IV. Orgattifation.

Art. 31.
©ie Organe ber Kaffe finb :

1. ©ie ©elegiertenberfammlung;
2. ©ie llrabftimmung ;

3. ©ie Kranlenlaffe=Kommiffion ;

4. ©ie 5Red)nungSrebiforen.

Art. 32.

©ie ©elegiertenberfammlung tritt
orbentlidfermeife alljährlich im 2Rai ober Fwu
Zufammen. Auherorbentlidjertoeife tritt fie z«5

fammen, menn eS bie Krartfenlaffe»Kommiffion
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Sektion Aargau:
Nr. 16a: Frl. D. Attiger, Mägenwil.

Wir heißen Sie alle herzlich willkommen!
Die übrigen Neueingetretenen ersuchen wir

um rasche Beantwortung unseres Fragebogens.
Der Zentralvorstand.

Todesanzeige.

Unsern werten Mitgliedern diene zur gefl.
Kenntnis, daß am 24. Mai unsere Kollegin

Frau Franziska Walker-Aschwanden

in Altdorf (Uri) aus dem Leben geschieden ist.
Wir bitten Sie, der lieben Verstorbenen ein

freundliches Andenken zu bewahren.
Der Zentralvorstand.

Statuten der Krankenkasse

des Schweizerischen Hebammenvereins.

I. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1.

Mit dem Namen: Krankenkasse des

Schweizerischen Hebammenvereins besteht eine
Genossenschaft mit unbestimmter Dauer.

Art. 2.
Wie bisher.

Art. 3.

Die Krankenkasse bezweckt, ihre Mitglieder
gemäß diesen Statuten nach dem Grundsatz der
Gegenseitigkeit gegen Krankheit und Unfall

zu versichern.
Art. 4.

Wie bisher.
Art. 5.

Wie bisher.
Art. 6.

Wie bisher.

II. Mitgliedschaft.

Art. 7.
Wie bisher.

Art. 8.

1. Mitglied kann jede in der Schweiz sich
dauernd aufhaltende Hebamme mit schweizerischem

bezw. kantonalem Patent werden:
a) wenn sie nicht mehr als 50 Jahre alt

ist, gesund und ohne solche Gebrechen
ist, die sie an der Berufsausübung
hindern könnten;

p) wenn sie nicht schon bei mehr als einer
Krankenkasse versichert ist;

c) wenn sie nicht für den Krankheitsfall
so gestellt ist, daß ihr aus der
Versicherung bei der Kasse ein Gewinn
erwachsen würde.

2. Der Eintritt ist schriftlich zu erklären.
Durch ihn werden die Statuten und Réglemente

anerkannt. Ueber die Aufnahme
entscheidet die Krankenkasse-Kommission.

3. Die Bewerberin hat ein ärztliches Zeugnis

nach aufgestelltem Formular vorzuweisen.
Ausgenommen von dieser Bestimmung
sind die Absolventinnen der
Hebammenkurse, sosern sie während der
Dauer des Kurses gegen Krankheit
versichert waren und binnen 4 Wochen nach
Abschluß des Kurses unserer Krankenkasse

beitreten.
4. Wie bisher.
5. Wie bisher.
6. Wie bisher.

Art. 9.
Wie bisher.

Art. 10.

Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch den Tod;
d) infolge Wegzuges aus der Schweiz;

o) durch die endgültige Erschöpfung der
Genußberechtigung (Art. 23, Abs. 1,
lit. a) ;

ck) durch Austritt aus der Krankenkasse

oder dem Schweizerischen
Hebammenverein.

r-) durch Ausschluß aus der Krankenkasse.

Art. 11.
Wie bisher.

Art. 12.

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden:
a) wenn es die Änzeigepflicht verletzt

(Art. 8, Ziff. 4, a—ck. Art. 17, Abs. 2) ;

b) wenn es ohne Wissen der Kranken¬
kasse-Kommission in eine andere Kasse
tritt und auf erfolgte Aufforderung aus
derselben nicht wieder austritt;

c) wenn es mit der Zahlung der Beiträge
trotz zweimaliger Mahnung mehr
als 6 Monate im Rückstand ist;

ck) wenn es die Kasse unredlich ausbeutet
oder auszubeuten versucht;

<?) wegen liederlichem, die Gesundheit ge¬

fährdendem Lebenswandel;
k) wegen Widersetzlichkeit gegen Beschlüsse

kompetenter Organe;
S) wenn es durch ehrenrührige Handlungen

oder auf andere Weise das
Ansehen und die Interessen des

Hebammenstandes, speziell des Schweizerischen
Hebammenvereins, schädigt.

Der Ausschluß der Mitglieder erfolgt, eventuell

auf Antrag der betreffenden Sektion

des Schweizerischen Hebammenvereins,

durch die Krankenkasse-Kommission.
Der Betroffenen steht das Rekursrecht an die

Delegiertenversammlung zu.

Art. 13.
Wie bisher.

III. Rechte und Pflichten der Mitglieder.
Art. 14.

Wie bisher Art. 30.

Art. 15.

Wie bisher Art. 14.

Art. 16.

Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern in
Krankheitsfällen ein tägliches Krankengeld von
Fr. 2.50 bezw. Fr. 1.25 nach Art. 23.

Abs. 2—4 wie bisher Art. 15, Abs. 2—4.

Art. 17 bis 21.
Wie bisher Art. 16—20.
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Art. 22.

Die Ausbezahlung des Krankengeldes erfolgt
nur am 1. resp, am 3. eines jeden Monats,
bei Wiederaufnahme der Berufstätigkeit sofort
nach Einsendung des Schlußzeugnisses. Für den

Abmeldungstag wird kein Krankengeld ausbezahlt,

außer der Arzt erkläre das Mitglied für
diesen Tag infolge Krankheit noch für krank

und voll erwerbsunfähig.
Für den Krankenschein wird Fr. 1.-^

berechnet, für jedes Erneuerungszeugnis
Fr. —.50.

Schuldige Beiträge werden vom
Krankengeld in Abzug gebracht.

Art. 23.

Wie bisher Art. 22, nur Fr. 2.50 statt 3.—
und 1.25 statt 1.50.

Art. 24.

Abs. 1—3 wie bisher Art. 23, Abs. 1—-3,

nur 2.50 statt 3.—. In der 7. Zeile des ersten
Abschnitts muß es heißen: Art. 23.

Abs. 4 : Wenn die Wöchnerin über die Dauer
von sechs Wochen hinaus ihr Kind weitere
vier Wochen stillt, so wird denjenigen Mit-

Art. 34.

Die Delegierten vertreten die
Gesamtheit der Mitglieder. Für die
Berechnung der Delegierten ist der lHtand
der Mitglieder am 31. Dezember
maßgebend.

gliedern, für welche die Krankenkasse des
Schweizerischen Hebammenvereins auf
Rückvergütung durch den Bund Anspruch hat,
ein Stillgeld von Fr. 18.— ausbezahlt.

Abs. 5: Wöchnerinnen, für welche die Kasse
den besondern Wöchnerinnen-Bundesbeitrag
nicht erhält, haben diesen Beitrag selbst der

Kasse zu vergüten bezw. müssen sich ihn vom
Krankengeld in Abzug bringen lassen.

Abs. 6 und 7 wie bisher Art. 23, 6 und 7.

Art. 25—27.
Wie bisher Art. 24—26 (in Art. 26 sind die

Verweise auf die andern Artikel entsprechend

zu ändern).
Art. 28.

Die Mitglieder sind verpflichtet, in gesunden
und kranken Tagen einen Quartalsbeitrag zum
voraus zu entrichten. Der Beitrag wird von
der Delegiertenversammlung festgesetzt.
(Letzter Satz fällt weg.)

Der Beitrag ist so zu bemessen, daß aus den

Einnahmen voraussichtlich wenigstens die
Ausgaben bestritten werden können. Erzeigt sich

innerhalb eines Jahres, daß die festgesetzten

Beiträge ungenügend sind, so ist die
Krankenkasse-Kommission unter allen Umständen
berechtigt und verpflichtet, der nächsten
Delegiertenversammlung eine Erhöhung zu
beantragen.

Diejenigen'Mitglieder, für welche die
Krankenkasse keinen Bundesbeitrag erhält, zahlen
den entsprechenden Betrag in vierteljährlichen
Raten mit dem ordentlichen Quartalsbeitrag.

Art. 29.

Wie bisher Art. 28.

Art. 30.

Wie bisher Art. 29.

IV. Organisation.

Art. 31.

Die Organe der Kasse sind:
1. Die Delegiertenversammlung;
2. Die Urabstimmung;
3. Die Krankenkasse-Kommission;
4. Die Rechnungsrevisoren.

Art. 32.

Die Delegiertenversammlung tritt
ordentlicherweise alljährlich im Mai oder Juni
zusammen. Außerordentlicherweise tritt sie
zusammen, wenn es die Krankenkasse-Kommission
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für nötig erachtet ober toenn toenigftenS ber
Zehnte Seil ber SRitgtieber eS fchriftlid) bei ber
®ïanfenfaffe4tommiffion unter Angabe ber
ïraftanben bertangt.

©ie ©inberufung gefcffieht buret) bie lïranfen»
faffetommiffion uub hat mit Vefanntgabe
^er ©raftanben in ^luei Stummem ber
//©ctjtoeijer tpebamme" 51t erfolgen.

Art. 33.
©ie ©elegiertenberfammtung ift be=

fdRufjfähig, toenn bie Einberufung in ftatu»
tarifc^er 2öeife erfolgt ift.

Jebe ©eftiou beS ©chtoeizerifcheu §ebam=
btenbereinS f)at für je 20 SRitgtieber, bie zu»
9leicE) SRitgtieber ber Jlranfenfaffe
ftnb, Anfprud) auf bie ©ntfenbung einer Ab»
Srorbneten an bie ©elegiertenberfammtung.
Jebe ©eftion hat baS Anredft auf min»
^eftenS eine ©etegierte. ©ine Vruchzaljt
bon über 10 SRitgtiebern berechtigt jur ©nt»
fenbung einer toeitern ©etegierten. ©tellber»
ftetung ift jutäffig, both barf feine ©etegierte
btetir als §tr>ei ©timmen abgeben. (Abf. 2 bon
bit Art. 37 fällt toeg.)

Art. 35.
©er ©elegiertenberfammtung liegen inSbe»

fonbereob:
1. Kontrolle ber ©etegier tenman»

bate.
2. 33efct)hiB, bie Anerfennung gemäfs Vrat»

beSgefe| nad^ufudfen unb auf biefetbe
Zu belichten.

3. Abnahme beS ©efchäftSberichteS uub ber
JahreSrechnung unb ©ntlaftung ber
Verwaltung.

4. SBaht unb Abberufung ber SRitglieber
ber Sïranfenfaffefommiffion unb ber Sie»

biforen.
5. Veratung unb Vefchtufsfaffung

über Anträge ber £ranfenfaffe»
Äommiffion, ber Slebiforen unb
ber ©eftionen beS ©c£)tr»ei3eri
fdfen §ebammenbereinS.

6. Jeftfetmng ber SRitglieberbeiträge (ztoei»
ter ©ah fällt toeg).

7. Jeftfefsung ber ©ntfdfäbigung ber Junf»
tionäre.

8. Slebifion ber ©tatuten unb Auftöfung
ber ©enoffenfdfaft unter Vorbehalt bon
Art. 38 unb 46.

9. Vef)anbtung bon Slefurfen.
10. ©rtafs unb Abänberung ber Slegtemente

(zweiter ©ah fällt toeg).
11. Veftimmung beS DrteS ber nächften

orbenttidjen Verfammtung.
Art. 36.

Alte Anträge für bie nädjfte ©ete»
9iertenberfammlung finb ber $ran»
tenfaffe»$ommiffion bis fpäteftenS
31. SRärj einzureichen.

Art. 37.
©ie Vefchtüffe ber ©etegiertenberf arnm»

ïbtxg toerben in ber Sieget in offener Abftim»
bvmg'mit bem abfotuten SRelfr ber Stimmen»
rerf gefaxt, ©er Verfammtung fteï)t eS jeboef)
|rei, geheime Stimmabgabe zu befchlieffen.
üeber ©egenftänbe, bie nicht auf bem ber ©in»
[a&ung beigegebenen ©raftanben=VerzeichniS
uA)en, barf nicht 33efc£»tufe gefaxt toerben.

33efchIüffe über ©tatutenänberung
üebi'trfen einer 201 e h r h e i t bon 3 tx> e i
Mitteln ber abgegebenen ©timmen.

Art. 38.
SBenn bie ©elegiertenberfammtung

°le Auftöfung ber ©enoffenfehaft beantragt, fo
vQt bie ©ntfeheibung burd) Ürabftimmung
^folgen, ©ine Auftöfung fann nur ftattfinben,
ü>enn fid) brei Giertet ber SRitgtieber bafür
ausbrechen.

Art. 39.

^ ©ie ßranfenfaffe=$omntiffion befteht aus
-präfibentin, Vizepräfibentin, Aftuarin, .Vaf»

fierin unb einer 33eifiherin, bie in ber Sieget
ber gleichen ©eftion beS ©<htoeizeri»
f ch) e n §ebammenbereinS angehören
müffen. ©ie Äommiffiort fonftitutiert fid)
fetbft. ©ie Amtsbauer beträgt bier Japre, bod)

ift nach Ablauf berfetben SBieberWapt zutäffig.

Art. 40.
2ßie bi§her-

Art. 41.

©er .Üranfentaffe Stoirtmiffion liegen ob :

1. ©urchführung unb lleberWacf)ung beS

©efd)äftSgangeS.
2. ©rftellung bon Jahresbericht unb !Rech=

nung, fotoie AuSWeife über bie VunbeS»
beitrüge.

3. Vorbereitung ber ©etegierten»
berfammtung unb Ausführung berer
Vefcplüffe.

4. ©ntfepeib über bie Aufnahme unb ben

AuSfcptufi bon SRitgtiebern (Art. 8 unb
12).

5. Veftettung bort Vertrauensärzten.
6. Veaufficptung ber fich franf metbenben

SRitgtieber, bezto. Veftimmung bon $ran»
fenbefuchern.

7. ©rtebigung alter übrigen, nicht anbern
Organen übertragenen ©efepäfte.

Art. 42.
2Bie bisher (aber ©elegiertenberfammtung

ftatt ©eneralberfammhutg).

Art. 43.
SBie bisher.

Art. 44.
91 cd)te unb Pflichten ber einzelnen SRit»

gtieber ber ^îommiffion toerben burch baS
iRegtement feftgelegt. (©rfter ©ah fällt toeg.)

Art. 45.
©ie orbentlidfe ©etegiertenberfamm»

lung toähtt je für ein Jahr ztbei Slebiforen,
beren einer eine ©eftion beS ©dftüei»
Zerifd)en §ebammenbereinS, ber an»
bere ein Jachmann fein fott. ©iefe haben
bie JahreSrechnung, bie barauf bezüglichen
Vücffer unb Vetege, fotoie bie borfjanbene Var»
fchaft auf ihre 9lid)tigfeit zu prüfen unb über
ihren Vefrtnb ber ©elegiertenberfammtung
einen fclfriftlichen Vericht zu erftatten. ©en
Slebiforen fteht jeberzeit baS Stecht ber ©inficht=
nähme in bie ©efdjäftsführung unb bie Vücher
Zu.

V. Slcchttungëtoefen.

Art. 46.
2Bie bisher.

Art. 47.
SBie bisher (bie Sßorte bon : ©S finb bis

fonftige Auslagen, fatten toeg).

Art. 48.
SBie bisher.

Art. 49.
2Bie bisher.

Art. 50.

©aS StecfmungSjahr ber ßaffe fdfliefjt je»
toeilen auf ben 31. ©ezember ab.

©ie JahreSrechnung muh in ber
SRärznummer ber „©chtoeizer §e£>
amme" beröffentticht toerben.

VI. VerfchiebeneS.

Art. 51.
2Bie bisher.

Art. 52.
2Bie bisher.

Art. 53.
SBenn bie Statuten rebibiert toerben, fo

treten bie neuen ©tatuten, fotange bie ^affe
anerfannt ift, erft nach ©enehmigung burdh
baS VunbeSamt in Jlraft. ©aS gleiche gilt
für eine Aenberung beS SlegtementeS.

Art. 54.
28ie bisher Art. 55 (bie Sßorte: nach Aner»

fennung ber ßaffe bezto. nach Jnfrafttreten
ber neuen ©tatuten, fönnen toegfalten).

Art. 55.
Söie bisher.

VII. Auftöfung.

Art. 56.

Söenn gemäfj Art. 38 ober aus gefet^
liehen ©rünben bie Auftöfung ber ©e»
noffeufchaft erfolgt, fo beforgt bie
51ranfenfaffe»ßommiffion bie Sigui»
bation, fofern nicht burd) Vefchtuh ber
©elegiertenberfammtung anbere Si»
quibatoren beftetlt toerben.

lieber bie Verteilung beS nach
lung fämtticher ©djulben berbteiben»
ben Vermögens fafet bie ©etegierten»
berfammtung im Slat)tuen bott Art. 46
Vefchluff.

VIII. ©djluf[&eftimntungen.

Art. 57.

©iefe ©tatuten finb in ber ©etegier»
tenberfammlung bom ange»
nommen toorben unb treten am
in $raft.

©amit finb bie frühern ©tatuten
bom 13. ©ezember 1933 mit ben feit»
her ergangenen Aenberungen aufge»
hoben.

SBintertljur, ben

Jitr bie Vranfenfaffe=$ommiffiort :

©ie präfibentin : ©ie Aftuarin :

K 2608 B 3303

Stillende Mütter sorgen
rechtzeitig für den
Neuaufbau ihrer Kräfte mit
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Nadolny Laboratorium, Aktien-Gesellschaft, Basel
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für nötig erachtet oder wenn wenigstens der
Zehnte Teil der Mitglieder es schriftlich bei der
Krankenkasse-Kommission unter Angabe der
Traktanden verlangt.

Die Einberufung geschieht durch die
Krankenkassekommission und hat mit Bekanntgabe
der Traktanden in zwei Nummern der
„Schweizer Hebamme" zu erfolgen.

Art. 33.
Die Delegiertenversammlung ist

beschlußfähig, wenn die Einberufung in
statutarischer Weise erfolgt ist.

> Jede Sektion des Schweizerischen Hebam-
Wenvereins hat für je 20 Mitglieder, die
zugleich Mitglieder der Krankenkasse
find, Anspruch auf die Entsendung einer
Abgeordneten an die Delegiertenversammlung.
Jede Sektion hat das Anrecht auf
mindestens eine Delegierte. Eine Bruchzahl
von über 10 Mitgliedern berechtigt zur
Entsendung einer weitern Delegierten. Stellvertretung

ist zulässig, doch darf keine Delegierte
wehr als zwei Stimmen abgeben. (Abs. 2 von
alt Art. 37 fällt weg.)

Art. 35.
Der Delegiertenversammlunq liegen

insbesondere ob:
1. Kontrolle der Delegiertenmandate.

2. Beschluß, die Anerkennung gemäß
Bundesgesetz nachzusuchen und auf dieselbe

zu verzichten.
3. Abnahme des Geschäftsberichtes und der

Jahresrechnung und Entlastung der
Verwaltung.

4. Wahl und Abberufung der Mitglieder
der Krankenkassekommission und der
Revisoren.

5. Beratung und Beschlußfassung
über Anträge der Krankenkasse-
Kommission, der Revisoren und
der Sektionen des Schweizerischen

Hebammenvereins.
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge (zwei¬

ter Satz fällt weg).
7. Festsetzung der Entschädigung der

Funktionäre.

8. Revision der Statuten und Auflösung
der Genossenschaft unter Vorbehalt von
Art. 38 und 46.

9. Behandlung von Rekursen.
10. Erlaß und Abänderung der Reglements

(zweiter Satz fällt weg).
11. Bestimmung des Ortes der nächsten

ordentlichen Versammlung.
Art. 36.

Alle Anträge für die nächste
Delegiertenversammlung sind der
Krankenkasse-Kommission bis spätestens
^1. März einzureichen.

Art. 37.
Die Beschlüsse der Delegiertenvers amm-

kung werden in der Regel in offener Abstimmung

'mit dem absoluten Mehr der Stimmen-

s
h gefaßt. Der Versammlung steht es jedoch

uei, geheime Stimmabgabe zu beschließen.
Ueber Gegenstände, die nicht auf dem der
Einladung beigegebenen Traktanden-Verzeichnis
stehen, darf nicht Beschluß gefaßt werden.

Beschlüsse über Statutenänderung
vedürfen einer Mehrheit von zwei
dritteln der abgegebenen Stimmen.

Art. 38.
Wenn die Delegiertenversammlung

dle Auflösung der Genossenschaft beantragt, so
Mt die Entscheidung durch Urabstimmung zu
^folgen. Eine Auflösung kann nur stattfinden,
wenn sich drei Viertel der Mitglieder dafür
aussprechen.

Art. 39.

^ Die Krankenkasse-Kommission besteht aus
Präsidentin, Vizepräsidentin, Aktuarin, Kas¬

sierin und einer Beisitzerin, die in der Regel
der gleichen Sektion des Schweizerischen

Hebammenvereins angehören
müssen. Die Kommission konstituiert sich

selbst. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre, doch

ist nach Ablauf derselben Wiederwahl zulässig.

Art. 40.
Wie bisher.

Art. 41.

Der Krankenkasse-Kommission liegen ob:
1. Durchführung und Ueberwachung des

Geschäftsganges.
2. Erstellung von Jahresbericht und

Rechnung, sowie Ausweise über die Bundesbeiträge.

3. Vorbereitung der
Delegiertenversammlung und Ausführung derer
Beschlüsse.

4. Entscheid über die Aufnahme und den

Ausschluß von Mitgliedern (Art. 8 und
12).

5. Bestellung von Vertrauensärzten.
6. Beaufsichtung der sich krank meldenden

Mitglieder, bezw. Bestimmung von
Krankenbesuchern.

7. Erledigung aller übrigen, nicht andern
Organen übertragenen Geschäfte.

Art. 42.
Wie bisher (aber Delegiertenversammlung

statt Generalversammlung).

Art. 43.
Wie bisher.

Art. 44.

Rechte und Pflichten der einzelnen
Mitglieder der Kommission werden durch das
Reglement festgelegt. (Erster Satz fällt weg.)

Art. 45.
Die ordentliche Delegiertenversammlung

wählt je für ein Jahr zwei Revisoren,
deren einer eine Sektion des
Schweizerischen Hebammenvereins, der
andere ein Fachmann sein soll. Diese haben
die Jahresrechnung, die darauf bezüglichen
Bücher und Belege, sowie die vorhandene
Barschaft auf ihre Richtigkeit zu Prüfen und über
ihren Befund der Delegiertenversammlung
einen schriftlichen Bericht zu erstatten. Den
Revisoren steht jederzeit das Recht der Einsichtnahme

in die Geschäftsführung und die Bücher
zu.

V. Rechnungswesen.

Art. 46.
Wie bisher.

Art. 47.
Wie bisher (die Worte von: Es sind... bis

sonstige Auslagen, fallen weg).

Art. 48.
Wie bisher.

Art. 49.
Wie bisher.

Art. 50.

Das Rechnungsjahr der Kasse schließt je-
weilen auf den 31. Dezember ab.

Die Jahresrechnung muß in der
Märznummer der „Schweizer
Hebamme" veröffentlicht werden.

VI. Verschiedenes.

Art. 51.
Wie bisher.

Art. 52.
Wie bisher.

Art. 53.

Wenn die Statuten revidiert werden, so

treten die neuen Statuten, solange die Kasse
anerkannt ist, erst nach Genehmigung durch
das Bundesamt in Kraft. Das gleiche gilt
für eine Aenderung des Regimentes.

Art. 54.
Wie bisher Art. 55 (die Worte: nach

Anerkennung der Kasse bezw. nach Inkrafttreten
der neuen Statuten, können wegfallen).

Art. 55.
Wie bisher.

VII. Auflösung.

Art. 56.

Wenn gemäß Art. 38 oder aus gesetzlichen

Gründen die Auflösung der
Genossenschaft erfolgt, so besorgt die
Krankenkasse-Kommission die
Liquidation, sofern nicht durch Beschluß der
Delegiertenversammluug andere
Liquidatoren bestellt werden.

Ueber die Verteilung des nach Zahlung

sämtlicher Schulden verbleibenden
Vermögens faßt die

Delegiertenversammlung im Nahmen von Art. 46
Beschluß.

VIII. Schlutzbestimmungen.

Art. 57.

Diese Statuten sind in der
Delegiertenversammlung vom
angenommen worden und treten am
in Kraft.

Damit sind die frühern Statuten
vom 13. Dezember 1933 mit den seither

ergangenen Aenderungen
aufgehoben.

Winterthur, den

Für die Krankenkasse-Kommission:
Die Präsidentin: Die Aktuarin:
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®efd)8ftëregletnettt ber tranfenfaffe
be* ©thtoeijerifdjen |)eknunenberetirë.

1. Qn Ausführung bon Art. 51 ber Statuten
erläßt bie Selegiertenberfammlung foIgenbeS
©efchäftS=NegIement, ba§ für bte 9NitgIieber in
gleicher Sßetfe berbinblid) ift tote bte Statuten
felbft.

I. Aufnahme.

2. $ebe ^ebantnte, toeldje bie Bebingungen
bon Art. 8 ber Statuten erfüllt, tarnt als Niit»
glieb aufgenommen toerben.

3. Sie Anmelbung ift fcfjriftlidj bei ber Brä»
fibentin ber Hrantentaffetommiffion einzurei»
d)en, toeldje richtig unb Wahrheitsgetreu auS»

Zufüßen unb mieber zurüdgefanbt toerben muff.
Sas eine Formular berlangt Auskunft über
Alter, Name, SBofmort unb ©efunbljeitSber»
hältniffe ber Anmelbenben, fotoie über beren
hrattifdje Betätigung. Qc§ ift and) bas Saturn
beS SijpIomS anzugeben. SiefeS gormular ift
bon ber ©efuchfteßerin unb einem Strate 31t

unterzeichnen.
,3 m jtoeiten Formular hat bie Anmelbenbe

barüber AuStunft ,51t geben, ob fie bereits einer
anbern Haffe angehört, Welcher ttnb toie lange,
WeldjeS iljre Berechtigung im HrantfjeitSfaße
ift unb Weld)e Seiftungen fie belogen hat.

Nach ©enehmigmtg ber Aufnahme Ijat baS

neue Nîitglieb fofort baS GcintrittSgelb bon
gr. 2.— unb ben Quartalsbeitrag zu entriß»
ten. ©rfolgt bie Bejahung nid)t innert Nio»
natêfrift nacf) ber Aufnahme, fo ift bie letztere
WirtungSloS. ©egen einen ablehnenben @nt»

fdjeib ber Hrantentaffe=Hommiffion tarnt innert
Nîonatéfrift an bie Selegiertenberfammlung
rekurriert toerben.

II. Srganifation unb Siettft
ber Bertoaltung.

4. Sie Hrantentaffe»Hommiffion befielt aus
fünf Niitgliebern : Bräfibentin, Bizefwäfiben»
tin, Haffierin, Attuarin unb eine Beififjerin
(Art. 40 bi§ 45 ber Statuten). Sie fonftituiert
fid) felbft.

Sie Hommiffion ift befchlufjfähig, Wenn bier
Niitglieber anioefenb finb. Bei Stimmengleid)»
heit gilt berfenige Antrag als Befd)Iuj3, Wel»

cf)em bie Bräfibentin jugeftimmt hat.
3ur 3eid)nung namens ber Hrantentaffe»

Hommiffion führen Bräfibentin, Attuarin unb
Haffierin je 31t zweien bie redjtSberbinbliche
llnterfdtrift. gür bie AuSfteßung bon Suit»
tungen unb anberen Belegen im gewöhnlichen
©efdjäftSbetrieb finb aud) bie einteilten 3unt»
tionäre im Nahmen ihrer gunftionen bered)»

tigt.
5. Ser Hrantentaffe=Hommiffion liegen fol»

genbe Aufgaben ob : toie Art. 41 ber Statuten.
6. Sie Bräfibentin ber Hrantentaffe=Hom»

miffion leitet bie Berhanblungen ber Hranten»
taffe=Hommiffion. Sie hat fämtliche ©efd)äfte
borzubereiten. Sie beruft tu ben Sibungett
ein. Sie Bräfibentin führt ein genaue! 9JHt=

glieberberzeidjniS mit Angabe ber Settion unb
beS aSohrtorteS. Sie nimmt bie SInmelbungen
ber Neueintretenben entgegen unb berfenbet bie
Formulare. Sie ift berfofticljtet, bon jeber er»

folgten Neuaufnahme ber 3entraI»Bräfibentin
beS Sd)toeiterifchen •öebammenbereins unber»
jüglich Zeitteilung ju machen.

An bie Bräfibentin finb bie Hrantmelbungen
31t richten, toie auch bie Abmeldungen, SBoIm»

ortSänberungen, Berehelidfungen unb AuS»

trittSertlärungen.
Sie Bräfibentin führt eine genaue Hon»

trotte über bie Hrantenbefuche. Sie betoahrt bie
bezüglichen Zeitteilungen auf.

Sie Bräfibentin beforgt fchlieRlid) bie ge»

famte Horreffwnbenz, fofern eS fich nid)t um
baS finanzielle handelt.

7. Sie Bizefträfibentin bertritt bie Sßräfi»
bentin im BerhinbermtgSfaße.

8. Sie Haffierin hat das gefamte Haffa»
toefen zu beforgen, gemäjj ben gefetßid)en Be=

ftimmungen.
Sie hat bie Betriebsrechnung aufzuteilen,

baS fnfaffo ber ©intrittSgelber unb fämtticher
Beiträge zu beforgen, fotoie bie Auszahlung
ber Hranten» unb SBöchnerinnengelder.

Ser Haffierin liegt bie Horreffwndenz in
alten finanziellen Angelegenheiten ob ; fie führt
ein genaues BerzeicfmiS über bie Hran!I)eitS»
fälle, fotoie über bie aSöd)nerinnen.

9. Sie Attuarin führt baS Brototoß über
bie Berhanblungen ber Hran!en!affe»Hommif=
fion unb hat anbere, ihr bon ber Bräfibentin
übertragene Arbeiten zu erlebigen. Ser Br0s
totollführer beS Sd)tDeizerifchen Hebammen»
OereiuS berfertigt baS Brtü°i°fl der Setegier»
tenberfammtung ber Hranïenïaffe.

10. Sie Beifi^erin hat an ben gemeinfamen
Si^ungen teilzunehmen. Sie hat bie §i!fS=
arbeiten für Bräfibentin unb Aftuarin zu über»
nehmen, unb eS fönnen ihr aud) anbere funt»
tionen übertragen toerben, inSbefonbere bie

Bertretung ber übrigen HommiffionSmitgtie»
ber im BerhinberungSfatte.

III. Erhebung ber Beiträge.
11. Sie Beiträge finb zu Beginn beS Quar»

talS, unb ztoar fanuar, Aftril, futi unb St»
tober, in ben erften 10 Sagen ber angege»
benen ONonate auf B°ftKbed1onto einzuzahlen.
Nach Ablauf ber zehntägigen frift ioirb Nach»
nähme erhoben. @S finb bie Nîitglieber befon»
berS auf Art. 29 ber Statuten, ©inftettung ber
©emtPered)tigung bei Berzug ber Beitrags»
teiftung, aufmertfam gemacht.

SBenn eine Settion bie Beiträge ihrer 9Nit=
gtieber einzieht, toaS nur auSnahmStoeife ge»

ftattet ift, fo ift bie Settion an biefetben friften
gebunben. Unter alten llmftänben ift ber 3ah5
lung ein genaues BerzeidfniS beizulegen.

IV. SaS SNelbetoefcn.

12. febeS ÜNitgtieb ift berhflid)tet, SBohn»
ortSänberung ober Berehetichung fofort ber
Bräfibentin zu metben bei einer Bufje bon
50 ©tS. SeSgteict)en finb bie Nîitgtieber ber»
hflid)tet, auf attfältige Aufforberung hin betr.
Hrantenbefuche umgehenb ber Bräfibentin 9Nit=

teilung zu machen.
HranfheitS=NMbitngen finb gemäfj Art. 20

innert fieben Sagen, bom Arzt unb ber Ba=
tientin unterfchrieben, ber Bräfibentin zu über»
mittein. SBöchnerinnen haben bie Anntelbung
einer ©eburt ebenfalls innert fieben Sagen
einzufenben.

V. Hrantenbefuche.

13. Bei jeber Hrantmelbung ioirb burd) die

Bräfibentin ber Hrantentaffe=Hommiffion der

betreffenden SeftionSf>räfibentin Zeitteilung ge»

macht, unb eS ift biefe lefstere berfofïid)tet, fofort
ein Niitglieb als Hrantenbefud)erin zu beftirrt»

men, toeldje bie Hranfe aüe 14 Sage zu de»

fuchen unb ben Befunb umgehenb ber Br^
fibentin ber Hrantentaffe»Hommiffion rnitju»
teilen hat. Sie SettionSfiräfibentin ift aud)

gehalten, auf Aufforberung hin bie Hrantem
befucherin für einzelfteljenbe ONitglieber im
SettionSgebiete z« beftellen.

Sie Hrantenbefuche finb Oon ben Batienten
bezU). beren Angehörigen zu befdjeinigen.

Qu befouberen fällen tann burd) bie Hran»
tentaffe=Hommiffion ein Arzt mit ber Unter»
fudntng ber Batientin beauftragt ioerben.

VI. gormularien.
14. Sie Hrantentaffe»Hommiffion erläßt

Formulare über bie An» unb Abmelbung,
aöohnortsänberungen, Sßödjnerinnen» und

HrantheitSmelbungen, fomie über bie Hran»
tenbefuche.

VII. SchtuRbeftimmungen.

15. Sie Hrantentaffe=Hommiffion erhält bie

Boßmad)t, in ben in biefem Neglemente nicht
borgefeheneu fräßen bie ihr als richtig und

noüoenbig erfcheinenben Bortehrungen Z«

treffen.
16. SiefeS Neglentent ift auf ©runb ber

neuen Statuten ber Schtoeizerifchen gebaut»
men=Hrantentaffe rebibiert, in öorliegenber
f^orm an ber SeIegierten=BerfammIung born
23. $uni 1941 angenommen toorben unb tritt
in Hraft...

Saburcf) toirb baS bisherige Neglement bom
13. Sezember 1933 mit ben feüljerigen Aenbe»

rungen aufgehoben.

Sßinterthur, ben

gür bie

Selegiertenberfammlung ber Hrantentaffe :

Sie Bräfibentin : Sie Attuarin :

Statuten unb ©efd)äftSregIement finb in ber

borliegenben gorm bom BunbeSamt für So*
Zialberficherung am genehmigt
toorben.

fRcglcmcnt für bte fBenühung beö ^tlfêfottbê
be* ©djtoetj. ^ebammenberetn*.

§ 1. Ser bem Schweiz, ôebamntenoerein
auS ber BunbeSfeierfammlung beS ^ahreS 1939
zugefloffene Beitrag bon f^r toirb alê

§üfSfonbS bezeichnet unb bient in feinem
boßen Ilmfange ber Unterftütnmg bebürftiger
Niitglieber beS BereinS.

§ 2. Sie in forage tommenben Niitglieber
haben bei ihrer SettionSfrräfibentin ein bieS»

bezügliches ©efud) einzureichen, baS bort ber*
felben mit entffrrechenbem Antrag an bie Brä*
fibentin beS ^cutralborftanbeS (beS -öilfSfonbS)
toeiterzuleiten ift.

§ 3. $ür getoiffenhafte Brüfung ber Ber*
hältniffe ift bie betreffenbe SettionSfrräfibentiu
beranttoortlich, um bie ztoedentfhrecheube Ber*
toenbung ber befchräntten Ztittel beS gondë
ZU getoährleiften.

§ 4. Sie §öhe beS UnterftûhungSbetrageê
ift bem 3entraIborftanb (ber Hommiffion) an»

heimgefteßt, boch foß berfelbe jährlich frro 9Nit*
glieb bie Summe bon gr. 50.— nicht über»

fteigen.
§ 5. Ser $bnbS toirb bon einer breigliebe»

rigen Hommiffion bertoaltet, bie fich auS 3Rit*
gliebern bon berfdjiebenen Sektionen zufam*
menfeßt unb ehrenamtlich arbeitet. Sie Sftefen
faßen zu Saften ber taffe.

Gegen die wunde und
empfindliche Haut des Säuglings
wird Hamol-Fettcrème auch
in heiklen Fällen mit Erfolg
verwendet. Zur Pflege von
rauhen, aufgesprungenen
Händen Hamol einfach über
Nacht wirken lassen.

--hamol
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Geschäftsreglement der Krankenkasse

des Schweizerischen Hebammenvereins.

1. In Ausführung von Art. 51 der Statuten
erläßt die Delegiertenversammlung folgendes
Geschäfts-Reglement, das für die Mitglieder in
gleicher Weise verbindlich ist wie die Statuten
selbst.

I. Aufnahme.

2. Jede Hebamme, welche die Bedingungen
von Art. 8 der Statuten erfüllt, kann als Mitglied

aufgenommen werden.
3. Die Anmeldung ist schriftlich bei der

Präsidentin der Krankenkassekommission einzureichen,

welche richtig und wahrheitsgetreu
auszufüllen und wieder zurückgesandt werden muß.
Das eine Formular verlangt Auskunft über
Alter, Name, Wohnort und Gesundheitsverhältnisse

der Anmeldenden, sowie über deren
praktische Betätigung. Es ist auch das Datum
des Diploms anzugeben. Dieses Formular ist
von der Gesuchstellerin und einem Arzte zu
unterzeichnen.

Im zweiten Formular hat die Anmeldende
darüber Auskunft zu geben, ob sie bereits einer
andern Kasse angehört, welcher und wie lange,
welches ihre Berechtigung im Krankheitsfalle
ist und welche Leistungen sie bezogen hat.

Nach Genehmigung der Aufnahme hat das
neue Mitglied sofort das Eintrittsgeld von
Fr. 2.— und den Quartalsbeitrag zu entrichten.

Erfolgt die Bezahlung nicht innert
Monatsfrist nach der Aufnahme, so ist die letztere
wirkungslos. Gegen einen ablehnenden
Entscheid der Krankenkasse-Kommission kann innert
Monatsfrist an die Delegiertenversammlung
rekurriert werden.

II. Organisation und Dienst
der Verwaltung.

4. Die Krankenkasse-Kommission besteht aus
fünf Mitgliedern: Präsidentin, Vizepräsidentin,

Kassierin, Aktuarin und eine Beisitzerin
(Art. 40 bis 45 der Statuten). Sie konstituiert
sich selbst.

Die Kommission ist beschlußfähig, wenn vier
Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit

gilt derjenige Antrag als Beschluß,
welchem die Präsidentin zugestimmt hat.

Zur Zeichnung namens der Krankenkasse-
Kommission führen Präsidentin, Aktuarin und
Kassierin je zu zweien die rechtsverbindliche
Unterschrift. Für die Ausstellung von
Quittungen und anderen Belegen im gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb sind auch die einzelnen
Funktionäre im Rahmen ihrer Funktionen berechtigt.

5. Der Krankenkasse-Kommission liegen
folgende Aufgaben ob: wie Art. 41 der Statuten.

6. Die Präsidentin der Krankenkasse-Kommission

leitet die Verhandlungen der
Krankenkasse-Kommission. Sie hat sämtliche Geschäfte
vorzubereiten. Sie beruft zu den Sitzungen
ein. Die Präsidentin führt ein genaues
Mitgliederverzeichnis mit Angabe der Sektion und
des Wohnortes. Sie nimmt die Anmeldungen
der Neueintretenden entgegen und versendet die
Formulare. Sie ist verpflichtet, von jeder
erfolgten Neuaufnahme der Zentral-Präsidentin
des Schweizerischen Hebammenvereins
unverzüglich Mitteilung zu machen.

An die Präsidentin sind die Krankmeldungen
zu richten, wie auch die Abmeldungen,
Wohnortsänderungen, Verehelichungen und
Austrittserklärungen.

Die Präsidentin führt eine genaue
Kontrolle über die Krankenbesuche. Sie bewahrt die
bezüglichen Mitteilungen auf.

Die Präsidentin besorgt schließlich die
gesamte Korrespondenz, sofern es sich nicht um
das Finanzielle handelt.

7. Die Vizepräsidentin vertritt die
Präsidentin im Verhinderungsfalle.

8. Die Kassierin hat das gesamte Kassawesen

zu besorgen, gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen.

Sie hat die Betriebsrechnung aufzustellen,
das Inkasso der Eintrittsgelder und sämtlicher
Beiträge zu besorgen, sowie die Auszahlung
der Kranken- und Wöchnerinnengelder.

Der Kassierin liegt die Korrespondenz in
allen finanziellen Angelegenheiten ob; sie führt
ein genaues Verzeichnis über die Krankheitsfälle,

sowie über die Wöchnerinnen.
9. Die Aktuarin führt das Protokoll über

die Verhandlungen der Krankenkasse-Kommission
und hat andere, ihr von der Präsidentin

übertragene Arbeiten zu erledigen. Der
Protokollführer des Schweizerischen Hebammenvereins

verfertigt das Protokoll der
Delegiertenversammlung der Krankenkasse.

10. Die Beisitzerin hat an den gemeinsamen
Sitzungen teilzunehmen. Sie hat die
Hilfsarbeiten für Präsidentin und Aktuarin zu
übernehmen, und es können ihr auch andere
Funktionen übertragen werden, insbesondere die

Vertretung der übrigen Kommissionsmitglieder
im Verhinderungsfalle.

III. Erhebung der Beiträge.
11. Die Beiträge sind zu Beginn des Quartals,

und zwar Januar, April, Juli und
Oktober, in den ersten 10 Tagen der angegebenen

Monate auf Postscheckkonto einzuzahlen.
Nach Ablauf der zehntägigen Frist wird
Nachnahme erhoben. Es sind die Mitglieder besonders

auf Art. 29 der Statuten, Einstellung der
Genußberechtigung bei Verzug der Beitragsleistung,

aufmerksam gemacht.
Wenn eine Sektion die Beiträge ihrer

Mitglieder einzieht, was nur ausnahmsweise
gestattet ist, so ist die Sektion an dieselben Fristen
gebunden. Unter allen Umständen ist der Zahlung

ein genaues Verzeichnis beizulegen.

IV. Das Meldewesen.

12. Jedes Mitglied ist verpflichtet,
Wohnortsänderung oder Verehelichung sofort der
Präsidentin zu melden bei einer Buße von
50 Cts. Desgleichen sind die Mitglieder
verpflichtet, auf allfällige Aufforderung hin betr.
Krankenbesuche umgehend der Präsidentin
Mitteilung zu machen.

Krankheits-Meldungen sind gemäß Art. 20
innert sieben Tagen, vom Arzt und der
Patientin unterschrieben, der Präsidentin zu
übermitteln. Wöchnerinnen haben die Anmeldung
einer Geburt ebenfalls innert sieben Tagen
einzusenden.

V. Krankenbesuche.

13. Bei jeder Krankmeldung wird durch die

Präsidentin der Krankenkasse-Kommission der

betreffenden Sektionspräsidentin Mitteilung ge-

macht, und es ist diese letztere verpflichtet, sofort
ein Mitglied als Krankenbesucherin zu bestimmen,

welche die Kranke alle 14 Tage zu
besuchen und den Befund umgehend der
Präsidentin der Krankenkasse-Kommission mitzuteilen

hat. Die Sektionspräsidentin ist auch

gehalten, auf Aufforderung hin die
Krankenbesucherin für einzelstehende Mitglieder im
Sektionsgebiete zu bestellen.

Die Krankenbesuche sind von den Patienten
bezw. deren Angehörigen zu bescheinigen.

In besonderen Fällen kann durch die
Krankenkasse-Kommission ein Arzt mit der
Untersuchung der Patientin beauftragt werden.

VI. Formularien.
14. Die Krankenkasse-Kommission erläßt

Formulare über die An- und Abmeldung,
Wohnortsänderungen, Wöchnerinnen- und

Krankheitsmeldungen, sowie über die
Krankenbesuche.

VII. Schlußbestimmungen.

15. Die Krankenkasse-Kommission erhält die

Vollmacht, in den in diesem Reglemente nicht
vorgesehenen Fällen die ihr als richtig und

notwendig erscheinenden Vorkehrungen zu

treffen.
16. Dieses Reglement ist auf Grund der

neuen Statuten der Schweizerischen
Hebammen-Krankenkasse revidiert, in vorliegender
Form an der Delegierten-Versammlung vom
23. Juni 1941 angenommen worden und tritt
in Kraft...

Dadurch wird das bisherige Reglement vom
13. Dezember 1933 mit den seitherigen
Aenderungen aufgehoben.

Winterthur, den

Für die

Delegiertenversammlung der Krankenkasse:

Die Präsidentin: Die Aktuarin:

Statuten und Geschäftsreglement sind in der

vorliegenden Form vom Bundesamt für
Sozialversicherung am genehmigt
worden.

Reglement für die Benützung des Hilfsfonds

KW des Schweiz. Hebammenvereins.

§ 1. Der dem Schweiz. Hebammenverein
aus der Bundesfeiersammlung des Jahres 1933
zugeflossene Beitrag von Fr wird als
Hilfsfonds bezeichnet und dient in seinem
vollen Umfange der Unterstützung bedürftiger
Mitglieder des Vereins.

Z 2. Die in Frage kommenden Mitglieder
haben bei ihrer Sektionspräsidentin ein
diesbezügliches Gesuch einzureichen, das von
derselben mit entsprechendem Antrag an die
Präsidentin des Zentralvorstandes (des Hilfsfonds)
weiterzuleiten ist.

Z 3. Für gewissenhafte Prüfung der
Verhältnisse ist die betreffende Sektionspräsidentin
verantwortlich, um die zweckentsprechende
Verwendung der beschränkten Mittel des Fonds
zu gewährleisten.

§ 4. Die Höhe des Unterstützungsbetrages
ist dem Zentralvorstand (der Kommission)
anheimgestellt, doch soll derselbe jährlich pro
Mitglied die Summe von Fr. 50.— nicht
übersteigen.

Z 5. Der Fonds wird von einer dreigliederigen

Kommission verwaltet, die sich aus
Mitgliedern von verschiedenen Sektionen
zusammensetzt und ehrenamtlich arbeitet. Die Spesen
fallen zu Lasten der kasse.

ließen Nie vvunNe unN einp»
tinNIicNe Haut Nes Lanßling»
vvirN Harnol-kettcrèine aucN

in lieiklen Bällen init lirkolß
vervenNet. Tue kMeße von
rauden, aulßesprunßenen
llänäen Hainol einkacN üNer

Insekt wirken lassen.

IliMwI
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§ 6. das ©elb mirb auf einem foliben
Bantinftitut sinStragenb angelegt. Stuf ©nbe
Rben Saferes foil bie Kommiffion bem $en»
ftalborftanb sufeanben ber delegierten»Ber»
lamntluttg Bedfenung unb Beriefet erftatten.

§ 7. Sie Kaffatebifion mirb bon ben IRebi»
loten ber gentraltaffe borgeuommen.

§ 8. 3m übrigen gelten bie ©tatuten beS

©cfemeigetifcfeen §ebamntenbeteinS.

3m Stamen beS 3en*taIborftanbeS :

Sie ißräfibentin : Sie ©eïretârin:

(©enefemigt an ber delegier ten»Berfamm»
fong beS ©cfemeigetifdfen |>ebammenbereinS
bom

Krankenkasse.

Krantgemelbete äRitglieber:
Stau Babette Clmer, ©laruS
Stl. Sina ©tuber, ©nuetaacfe
Sig. F. Poniconi, Russo
Stau §aufer, SBilen
Stau Situa SJieiet, ©urfee
Statt SJiarie Bürgt, SBiel
Stau ©affer, •ôalbenfteirt
Sïl. Caroline ißaefee, 3°IIiïofen
Mlle. Esther Cusin, La Chaux-de-Fonds
Stau äRatie Urben, Biel
Stau 3°f- dtojIer=5Räbet, ©urfee
Stau ©ölbi, Sienj
Mme. Helen Cochet, Apples
Mlle. Lina Burnand, Echandent
Stau Berta ©cfemife, ©tenefeen
Stau ©cfeeffolb, ©cfeafffeaufen
Stau SJiarie iReuenfcfetoanber, ©rofffeöcfeftetten
Stau 21. Curau, domilS
Stau Suife dîfefer, Bättertinben
Sri. SKarta Seemann, Sern
Stau ©eline Seemann, Kütten
Stau ÏÏRaria ©cfelauti, SBalbürcfe
Stau iRofa dfealmamt, Sßlaffeien
Stau 8. Beder, KüSnacfet
Stau Berta ©cfeinbler, SRündjenftein
Stau 21bele @ct)äfer, 3üticfe
Stau 2IIma ÜRüIIer, döallbacfe
Stau Emma SBiebertefer, ©ontenfefemil
Stau Berta 2Iebi, 2letingen
Stau 2Inna £mbeli, Stid
Stau C. ."pitfrfji, ©cfeönbüfeFUrtenen
Stau Clfa domig, Baron
Stau Söegmann, Beltfeeim
Stau Suife Büfelet, ©igtistoil
Statt Bitt. SBüttler, 2RümIiSmil
Stau Seittfearb, ©cfelieren
Sri. ißaula ©ern, ©olotfeurn
Stau SRarie ©antfdji, 2lefcfelen
Statt Sina ©fdjminb, dfeermil
Stau Söifcbjof, Krabolf
Sri. Stieba Stegler, ©aanen
Stau SBefenetfe, Biel=2Rabretfcfe
Stau §äcfeler, Slof;r
Stau 2Ratie Bamfer, Dbertoil

21ngemelbete äßöcfenerinnen :

Mme. Alice Roulin, Eclagnens
Stau Suftenberger, Beromünfter
Stau Betfeli ©raf»§abegger, Befeetobel

©intrttte:
^t. 38 Sri. SRarie Seberer, SBoIfeufen (Sug.)
•ftt. 19 Stau SRarie Gcfefe, ©ilenen (Uti)
-Jet. 132 Mlle. Zenklusen, Lausanne
ttr. 37 Sri. Katfe. ©teder, daraffe

Sie feien uns alle reefet feet3Ücfe triillfommen

die franfenfaffefommtffion in Sßintertfeur :

Stau 21 der et, ißräfibentin
Stau C. Hertmann, Kaffiertn
Stau © dfe m a g e r, 2Cïtuarin

Ïobcôan3cig0.
3m Sitter Bon 73 fahren ftarfi in 3iicid)

am 7. Quni 1941

Çrccu Oïlefeer-^eller
SGSir fiemabren ber lieben @ntfd)tafertert ein

treues StnbenEen.

•5>ic ^ranBenEaiieEomtmRion.

Krankenkasse-Rotiz.
die neue spoftdjcdnummer ift nun
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Bitte fid) in gulunft für Gingafelmtgen in bte

Kranlenlaffe nur biefer ÜRmunter gu behielten.
damit leine Uttregelntäffegleitctt entfielen,

fantt nur ttad) ©ntfefattq eines ©rneuerttitqS»
geugniffeS ober SlbmelbejcfeeinS baS Kraulen»
laffengelb ausbegafelt toerben.

©efeeiue tonnen 51t jeber 3cü bei grau 2Ide=

ret, ^räfibentin, in Sötutertfeur, ober Stau
©. §errntann, Kaffierin, in 3*iti<fe, ©tfeaff»
feauferftrafje 68, bedangt ioerbett.

©. Herrmann, Äaffierin.

VcrdnstiacDricDun.
Seition 2Iargau. 2öir bitten unfere ÜRitglie

ber, fid) möglid)ft 5aI)Ireid) anb er delegiertem
ÜSerfammlung in ©t. ©allen 31t beteiligen,
©önnen ©ie fid) einmal jloei Sotientage 3um
SBefitcbje ber fd)önen ©ftf^tpeij.

2IIfo auf nad) ©t. ©allen am'23. unb 24.
Suni. 2öer fid) ein sJIacf)tquartier 3U referbie«
ren münfdjt, bergeffe nic^t fic^ bis 3um 20.
Sitni ansumelben bei Stau ©cf)üf>fer=2öaltert,
@t. ©allen C, iReugaffe 28. Sie delegiertem
harten toerben in ©t. ©allen überreid)t.

2Rit I'oIIegialem ©rufe

der 3Sorftanb.
Settion SSafeßanb. Unfere Sa^teSberfantm=

lung bom 20. 9CRai loar reefet gut befud)t. CS
tourbe uns eine angenehme Ueberrafdjung 31t

Seil, benn unfere aÖgeit rührige 3enttalfiräfi=
bentin, Stau ©lettig, beeferte unS mit intern
lieben 23efitcfe. Sei unferen ©eftionsmitgliebern
löfte bieS grofee Sreube auS, benn bie meiften
Hebammen lannten unfere 3enttalf>räfibentin
nur nad) bem iRamen.

die draltanben toidelten fic^ rafd) ab. ^affa=
unb 23ereinSberid)t tourben gut ge^eifeen unb
berbanlt. das ißrotofoll ïonnte nicfet beriefen
toerben, toeil unfere 2Cltuarin, Stau ©feilF
mann, beruflid) feftgel)alten tourbe. 3u biSlm
tieren gab nod) unfere magere ^affe; trofebem
müffen toir bon einer Crfiöliung be§ Saftes»
beitrageS Umgang nehmen, benn eS fällt ntam
d)er Hebamme ofene bieS fefetoer, iferett fonftigen
finan3iellen ißerfifli^tungen nad)3ulommen.

Stau ©lettig toar fo freitnblid) unb gab unS
einige gute 5Ratfd)Iäge in oben ertoäfmter 21m
gelegenl)eit. toeiteren angelte fie audj rtod)
einige ©eltionSmitglieber in ben @cfetoei3. §eb=
ammenberein.

2IIS Subilarin toeilte unter unS StI- 2R.
©rolimunb. ©ie mürbe aud) in üblicher SBeife
mit bem Slaffeetöffeli unb Slumen geefert.
SRöge fie rtod) einmal 25 Safere auf ifere fo
Iräftigen unb breiten ©cfeultern nefemen, um
nicfet nur als ©torefeentante, fonbern aud) im
grofeen ißertoanbtenlreiS als gute dante SRartt)
mirïen 3U lönnen. dieS mürtfefeen mir ifer fo
reefet bon ^erjen.

SSäferenb eines toäferfdjaften 3'Oben mürbe
notfe bie delegierte naefe ©t. ©allen gemäfelt.

SRöcfete nun nicfet unterlaffen, an biefer
©teile ben lieben SBefud) unferer ßentralfiräfi'
bentin nocfemalS beftenS 31t betbanlen unb ifer
ein „SBieberluegä" 3urufen.

Sür ben SSorftanb: Stau ©efeaub.

©eltion Safelftabt. Sa älnbetracfet ber nun
näcfeftfein ftattfinbenben deleg.=23erfammlung
in ©t. ©allen fällt unfere SRonatSfifsung, bie
auf ben 25. Sani angefagt mürbe, auS. dafür
treffen mir unS am 8. Salt, nadjmittagS 3 Ufer
im neu eröffneten SBalbfeauS, too mir baS $m
biläum bon Stau SSogel in befifeeibenem iRafes

men feiern toerben. Kolleginnen, maefet eS ©uefe

3ur ißfli^t am Sabeltage unferer Kollegin 3U

erf^einen
21m 11. Sani feiert unfere liebe Kollegin

Stau Sß0geI einen benftoürbigen dag: baS

40jäferige iöerufSfubiläum. 2BaS fiefet, toaS er=
lebt unb toaS fefeafft man nicfet alles, menn
man über ein 9RenfcfeenaIter als §ebamme
foraftigiert als ber gute ©eift, ber bem neuen
Crbenbürger bie düre 3U biefer gar nicfet
immer fcfeönen 2öelt öffnet! SSierjig Safete, baS

finb faft 15000 ÜRäcfete ; biele 91äöfete, bie in
fearter 2lrbeit bttrefemaefet tourben, unb ÜRäcfete

beS ftänbigen SöereitfeinS, menn man gerufen
mirb. die ©umme beS Kummers unb ber ©or=
gen um bie ber Hebamme anbettrauten Stauen
nnb Kinbet läfet fid) nicfet ermeffen. Unb all
baS gefeört 3U 40 Safete Berufsausübung.

Unfere Jubilarin mar immer treu, getoiffem
feaft unb beranttoortungSbeioufet in iferem Be=

ruf, bem fie mit Seib unb ©eele gefeörte. 2Iber
fie toar aud) ftetS ein liebes, treues unb bor=
bilblicfees BereinSmitglieb, ber bie gemeinfa»
men Satereffert iferer BerufSMIeginnen am
•§et3en lagen.

Stau Bogel feat mancfeeS feerfönlicfeeS Seib
erfaferen. der ©cfemet3 um ben Iranien SRann,
ben fie oft genug allein laffen mufete, um als
immer bereite .'pelfetirt an baS Bett einer
Sßöcfenerin 3n eilen, unb fo bie allgemeine ißfliefet
bor bie eigene ©orge 3U ftellen. ©etoife, eine
•Öebamme tut bieS alles felbftberftänblicfe unb
fcfetoeigenb —"mer bon unS feätte folefee ©tun»
ben noefe nicfet erlebt, too alles Cigene 3uritä=
treten mufe, baS eigene §eim, bie eigenen Kin»
ber, in treuer Bflicfeterfüüung, auS Siebe bon
Stau 3U Stau die Hebamme gibt ifere Sei»

ftung als ©elbftberftänblicfefeit, ofene Unfferitcfe
auf dan! ober 21nerlennung, unb fo auefe un»
fere liebe Kollegin Stan Bogel. 2Bir gratulie»
ren auS bollern §et3en 3U iferem Sulnläum

Sür ben Borftanb: Stau ÜRefeer.

©eltion Bern. Unfere BereinSberfammlung
bom 28. ÏRai mar gut befuefet. anregenber
SBeife fferad) •'oerr Dr. Brüfcfeloeiler auS dfeun
über bie Räuberei in ber BoIISmebfeiin 3U unS.
@S mar fefer intereffant, über biefeS dfeema
etmaS 3U feören. der Bortrag mar in brei ©tu»
fen eingeteilt. CrftenS ber ©laube an biefe
Räuberei, 3toeitenS bie Teilung burefe biefelbe
unb brittenS bie §anblung ber 3auberei in
ber BoUSmebigin. SRan ift erftaunt, toaS alleS
in unferem Bollsleben für Bräuefee feerrfefeen,
bie biefer 3auberei entffereöfeen. 2IIIe biefe ber»
fcfeiebenartigften Bräudje finb nur 3um Söofel
beS SRenfcfeen unb ber diere eingeftellt. 2ßir
berbanlen bem geeferten ^Referenten feine Be=
müfeungen unb bie groffe 3eit, bte er itnS mib»
mete, beftenS.

2ßir laben unfere merten SRitglieber feerglicfe
ein an ber delegiertenberfammlung in @t.
©allen am 23. unb 24. $um teilgunefemen.
die iReifeloften betragen mit KoIIeftibbillett
St. 16.10 fero ^Serfon. 2ßenn fiife anbete ©et»
tionen anfcfeliefeen möcfeten, mürbe eS unS
freuen. 2Ibfafert bon Bern um 7 Ufer. 2In!unft
in ©t. ©allen 10 Ufer 34. Seimfefet am 24.
Suni: 2Ibfafert @t. ©aßen 16 Ufer 53, 2In=

tunft in Bern 20 Ufer 42. 21nmelbungen bitte
bei Stau Bucfeer, ißräfibentin, Bütoriafelafe 2,
Bern, delefefeon 3 87 79, bis 18. Suai- dreff»
feuntt um 6 Ufer 45 bei ber BillettauSgabe in
ber Bafenfeoffealle. Bitte ferner 2luSmeiStarten
mit Kontrollnummer unb üRafelgeitenfarten
mitnefemen.

SRöge ein guter ©tern malten über biefer
dagung beS ©efemeij. •öebammenbeteinS. 2Bün=

Nr. 6 Die Schweizer Hebamme 55

§ 6. Das Geld wird auf einem soliden
Bankinstitut zinstragend angelegt. Auf Ende
jeden Jahres soll die Kommission dem
Zentralvorstand zuhanden der Delegierten-Versammlung

Rechnung und Bericht erstatten.
§ 7. Die Kassarevision wird von den Revisoren

der Zentralkasse vorgenommen.
K 8. Im übrigen gelten die Statuten des

Schweizerischen Hebammenvereins.

Im Namen des Zentralvorstandes:
Die Präsidentin: Die Sekretärin:

(Genehmigt an der Delegierten-Versammlung
des Schweizerischen Hebammenvereins

vom

Krankenkasse.

Krankgemeldete Mitglieder:
Frau Babette Elmer, Glarus
Frl. Lina Studer, Ennetaach
Tix. I?. b>0INL0lN, Uu880
Frau Hauser, Wilen
Frau Nina Meier, Sursee
Frau Marie Bürgi, Viel
Frau Gasser, Haldenstein
Frl. Karoline Pache, Zollikofen
tlllle. listbsr (2u8in, Im Lbaux-lls-lloià
Frau Marie Urben, Viel
Frau Jos. Troxler-Räber, Sursee
Frau Göldi, Lienz
âins. Heien Loebet, ^pple8
^llle. Illna Durnanck, llebanäsnt
Frau Berta Schmitz, Grenchen
Frau Schefsold, Schaffhausen
Frau Marie Neuenschwander, Großhöchstetten
Frau A. Curan, Tomils
Frau Luise Ryser, Bätterkinden
Frl. Marta Lehmann, Bern
Frau Seltne Lehmann, Hütten
Frau Maria Schlauri, Waldkirch
Frau Rosa Thalmann, Plaffeien
Frau L. Becker, Küsnacht
Frau Berta Schindler, Münchenstein
Frau Adele Schäfer, Zürich
Frau Alma Müller, Wallbach
Frau Emma Wiederkehr, Gontenschwil
Frau Berta Aebi, Aetingen
Frau Anna Hubeli, Frick
Frau E. Hirschi, Schönbühl-Urtenen
Frau Elsa Domig, Raron
Frau Wegmann, Veltheim
Frau Luise Bühler, Sigriswil
Frau Vikt. Büttler, Mümliswil
Frau Leuthard, Schlieren
Frl. Paula Gern, Solothurn
Frau Marie Santschi, Aeschlen
Frau Lina Gschwind, Therwil
Frau Bischof, Kradolf
Frl. Frieda Aegler, Saanen
Frau Weyneth, Biel-Madretsch
Frau Hächler, Rohr
Frau Marie Ramser, Oberwil

Angemeldete Wöchnerinnen:
l^rns. TUice Uoulin, liàANôim
Frau Lustenberger, Beromünster
Frau Bethli Graf-Habegger, Rehetobel

ì-Nr. Eintritts:
Ar. 38 Frl. Marie Leberer, Wolhusen (Luz.)
Ar. 19 Frau Marie Epp, Silenen (Uri)
Ar. 132 Mig. ^snklu8ön, Imu8unne
à. 37 Frl. Kath. Stecker, Tarasp

Sie seien uns alle recht herzlich willkommen!.

Die Krankenkassekommission in Wivterthur:

Frau Ackeret, Präsidentin
Frau C. Herrmann, Kassierin
Frau Schwager, Aktuarin

Todesanzeige.

Im Alter von 73 Jahren starb in Zürich
am 7. Juni 1941

Frau Msysr-Ksllsr
Wir bewahren der lieben Entschlafenen ein

treues Andenken.

Die KrankenkassoLommWon.

kraukenkassekotti.
Die neue Postchecknummer ist nun
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Bitte sich in Zukunft für Einzahlungen in die
Krankenkasse nur dieser Nummer zu bedienen.

Damit keine Unregelmäßigkeiten entstehen,
kann nur nach Empfang eines Erneuerungszeugnisses

oder Abmeldescheins das
Krankenkassengeld ausbezahlt werden.

Scheine können zu jeder Zeit bei Frau Ackeret,

Präsidentin, in Winterthur, oder Frau
C. Herrmann, Kassierin, in Zürich, Schaff-
Hauserstraße 68, verlangt werden.

C. Herrmann, Kassierin.

VereinsnacvriÄlen.
Sektion Aargau. Wir bitten unsere Mitglieder,

sich möglichst zahlreich and er Delegierten-
Versammlung in St. Gallen zu beteiligen.
Gönnen Sie sich einmal zwei Ferientage zum
Besuche der schönen Ostschweiz.

Also auf nach St. Gallen am'23. und 24.
Juni. Wer sich ein Nachtquartier zu reservieren

wünscht, vergesse nicht sich bis zum 29.
Juni anzumelden bei Frau Schüpfer-Waltert,
St. Gallen <2, Neugasse 28. Die Delegierten-
Karten werden in St. Gallen überreicht.

Mit kollegialem Gruß
Der Vorstand.

Sektion Baselland. Unsere Jahresversammlung
vom 29. Mai war recht gut besucht. Es

wurde uns eine angenehme Ueberraschung zu
Teil, denn unsere allzeit rührige Zentralpräsidentin,

Frau Glettig, beehrte uns mit ihrem
lieben Besuch. Bei unseren Sektionsmitgliedern
löste dies große Freude aus, denn die meisten
Hebammen kannten unsere Zentralpräsidentin
nur nach dem Namen.

Die Traktanden wickelten sich rasch ab. Kassa-
und Vereinsbericht wurden gut geheißen und
verdankt. Das Protokoll konnte nicht verlesen
werden, weil unsere Aktuarin, Frau
Spillmann, beruflich festgehalten wurde. Zu diskutieren

gab noch unsere magere Kasse; trotzdem
müssen wir von einer Erhöhung des
Jahresbeitrages Umgang nehmen, denn es fällt mancher

Hebamme ohne dies schwer, ihren sonstigen
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Frau Glettig war so freundlich und gab uns
einige gute Ratschläge in oben erwähnter
Angelegenheit. Im weiteren angelte sie auch noch
einige Sektionsmitglieder in den Schweiz.
Hebammenverein.

Als Jubilarin weilte unter uns Frl. M.
Grolimund. Sie wurde auch in üblicher Weise
mit dem Kaffeelöffeli und Blumen geehrt.
Möge sie noch einmal 25 Jahre auf ihre so

kräftigen und breiten Schultern nehmen, um
nicht nur als Storchentante, sondern auch im
großen Verwandtenkreis als gute Tante Marty
wirken zu können. Dies wünschen wir ihr so

recht von Herzen.
Während eines währschaften z'Oben wurde

noch die Delegierte nach St. Gallen gewählt.
Möchte nun nicht unterlassen, an dieser

Stelle den lieben Besuch unserer Zentralpräsidentin

nochmals bestens zu verdanken und ihr
ein „Wiederluegä" zurufen.

Für den Vorstand: Frau Schaub.

Sektion Baselstadt. In Anbetracht der nun
nächsthin stattfindenden Deleg.-Versammlung
in St. Gallen fällt unsere Monatssitzung, die
auf den 25. Juni angesagt wurde, aus. Dafür
treffen wir uns am 8. Juli, nachmittags 3 Uhr
im neu eröffneten Waldhaus, wo wir das
Jubiläum von Frau Vogel in bescheidenem Rahmen

feiern werden. Kolleginnen, macht es Euch
zur Pflicht am Jubeltage unserer Kollegin zu
erscheinen!

Am 11. Juni feiert unsere liebe Kollegin
Frau Vogel einen denkwürdigen Tag: das
49jährige Berufsjubiläum. Was sieht, was
erlebt und was schafft man nicht alles, wenn
man über ein Menschenalter als Hebamme
praktiziert als der gute Geist, der dem neuen
Erdenbürger die Türe zu dieser gar nicht
immer schönen Welt öffnet Vierzig Jahre, das
sind fast 15999 Nächte; viele Nächte, die in
harter Arbeit durchwacht wurden, und Nächte
des ständigen Bereitseins, wenn man gerufen
wird. Die Summe des Kummers und der Sorgen

um die der Hebamme anvertrauten Frauen
und Kinder läßt sich nicht ermessen. Und all
das gehört zu 49 Jahre Berufsausübung.

Unsere Jubilarin war immer treu, gewissenhaft

und verantwortungsbewußt in ihrem
Beruf, dem sie mit Leib und Seele gehörte. Aber
sie war auch stets ein liebes, treues und
vorbildliches Vereinsmitglied, der die gemeinsamen

Interessen ihrer Berufskolleginnen am
Herzen lagen.

Frau Vogel hat manches persönliches Leid
erfahren. Der Schmerz um den kranken Mann,
den sie oft genug allein lassen mußte, um als
immer bereite Helferin an das Bett einer
Wöchnerin zu eilen, und so die allgemeine Pflicht
vor die eigene Sorge zu stellen. Gewiß, eine
Hebamme tut dies alles selbstverständlich und
schweigend —' wer von uns hätte solche Stunden

noch nicht erlebt, wo alles Eigene zurücktreten

muß, das eigene Heim, die eigenen Kinder,

in treuer Pflichterfüllung, aus Liebe von
Frau zu Frau Die Hebamme gibt ihre
Leistung als Selbstverständlichkeit, ohne Anspruch
auf Dank oder Anerkennung, und so auch
unsere liebe Kollegin Frau Vogel. Wir gratulieren

aus vollem Herzen zu ihrem Jubiläum!
Für den Vorstand: Frau Meyer.

Sektion Bern. Unsere Vereinsversammlung
vom 28. Mai war gut besucht. In anregender
Weise sprach Herr Dr. Brüschweiler aus Thun
über die Zauberei in der Volksmedizin zu uns.
Es war sehr interessant, über dieses Thema
etwas zu hören. Der Vortrag war in drei Stufen

eingeteilt. Erstens der Glaube an diese
Zauberei, zweitens die Heilung durch dieselbe
und drittens die Handlung der Zauberei in
der Volksmedizin. Man ist erstaunt, was alles
in unserem Volksleben für Bräuche herrschen,
die dieser Zauberei entsprechen. Alle diese
verschiedenartigsten Bräuche sind nur zum Wohl
des Menschen und der Tiere eingestellt. Wir
verdanken dem geehrten Referenten seine
Bemühungen und die große Zeit, die er uns
widmete, bestens.

Wir laden unsere werten Mitglieder herzlich
ein an der Delegiertenversammlung in St.
Gallen am 23. und 24. Juni teilzunehmen.
Die Reisekosten betragen mit Kollektivbillett
Fr. 16.19 pro Person. Wenn sich andere
Sektionen anschließen möchten, würde es uns
freuen. Abfahrt von Bern um 7 Uhr. Ankunft
in St. Gallen 19 Uhr 34. Heimkehr am 24.
Juni: Abfahrt St. Gallen 16 Uhr 53,
Ankunft in Bern 29 Uhr 42. Anmeldungen bitte
bei Frau Bucher, Präsidentin, Viktoriaplatz 2,
Bern, Telephon 3 87 79, bis 18. Juni. Treffpunkt

um 6 Uhr 45 bei der Billettausgabe in
der Bahnhofhalle. Bitte ferner Ausweiskarten
mit Kontrollnummer und Mahlzeitenkarten
mitnehmen.

Möge ein guter Stern walten über dieser
Tagung des Schweiz. Hebammenvereins. Wün-
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fcfjert allen gute Steife unb auf SBieberfeffen in
©t. ©allen.

SJfit fottegialem ©rufe

gür ben SSorftanb: £yba$ucfer.
©eftiott gretburg. 2tm 13'. ÏÏJlat, morgenë

10 Ufer, featteu bie .fxbammen be§ ©aartebe=

^irïeë int Qnftitut d'hygiène bie jäferlicfee $a=

fcfeenrebifion, öerbunben mit Konfetenjen burcfe

bie Herren Dr. ferner, Kinberarzt, unb Dr.
SSuman, grauenarjt. 23on ber ©äugtingser=
näferung unb Pflege ift unë biet ^ntereffanteê
gefagt tuorben, fotuie aucfe bon ben berfcfeiebenen
Utfacfeen bei bem fefet feäufig bi§ïutierten 5îai=

ferfcfenitt. 2lm Sfacfemittag trafen tnir nn§ jafeD
reicfe im Café de la Paix. ©§ tnaren berfcfeie=
bene ©eïtionêfragen ju befferecfeen. Hîocfematê

erfreute man unê mit einem ärgtlicf)ert 23or=

trag, mofür mir an biefer ©teile ben foerren
2Ierjten für ifere ÜJfüfee banïen.

Seiber bermifeten mir alle an biefent Sage
ein treueê Sbîitglieb. 2tm 28. 2Iferit berfcfeieb

nacfe furzet Kranffeeit in Corminboeuf im 211=

ter bon 48 Qüferen virait SKarie 23erfier=Kae=
fer. ©ie mar eine itnermüblicfee foauëfrau unb
ÜERutter. ©en §ebammenberuf übte fie auf=
ofefetnb aus. $fere gamitie mie aucfe bie ©ef=
tion berliert in ifer eine ©tüfee. f^rau SBerfier
mar unfere ©efretärtn feit 1935. 2Bir bitten
alle Kolleginnen, iferer im ©ebet jit gebenïen
unb ein guteê Énbenlen ju betoaferen.

©ie neugemäfelte ©efretärin:
Q.gafel.

©ettion ©loruë. Unfere SSerfammlung bom
21. SOfai mar zu nnferer $teube mieber ein=

mal orbentlicfe befncfet. £>aufettraftanbum mar
natürlicfe bie ®eIegierten=9SerfammIung bom
23. unb 24. $uni in ©t. ©allen. 2lts ®ele=

gierte mürbe unfere ißräfibentin grau Qafober
gemäfelt. ©ie ricfetete einen 2IfefeeII an alle Kot=

leginnen, bie ®elegierten=23erfammtung ju be=

fucfeen. ©ie meiften feaben ja iferen §ebammcn=
lurê in @t. ©allen abfolbiert. ©ie feätten fefet

bie befte ©elegenfeeit, alte ©rinnernngen auf=
Zufrifcfeen. ©ie föme jefet nicfet ju teuer,
menu mefer atë fecfeê Kolleginnen ficfe jur ©eit=
nafeme entfd)Iiefeen tonnten. 2Ibfafert in ©laruô
SÜRontag, ben 23. Quni um 7 Ufer 18. 2Intunft
in ©t. ©allen um 9 Ufer 18. 21nmelbungen
nimmt bie ißräfibentin grau gatober, ©taruë,
entgegen. 2Ber mitgefet, bitte bie 3Rafetzeiten=
tarte nicfet bergeffen!

2Iuf SBieberfefeen in @t. ©alten!
©ie 2tttuarin: grau ©. Käufer.

©ettion Sujern. Unfere näcfefte 3Ronat«mer=

fammtung finbet am 1. gitii im £>otet ©on=
corbia ftatt. grau 2lcteret, Sßräfibentin ber
fcfemeij. £>ebammen=Kranfenfaffe, mirb at§ ©aft
unter un§ meilen. 2Bir ermarten jafelreicfeen
23efucfe, befonberê bon jenen Kolleginnen, bie

fcfeon mit ber £>ebammenfranfenfaffe ©cfemie=

rigteiten featten ober ficfe nicfet mit alten ij$ara=
grafefeen einberftanben erttären tonnen, ©ö
mirb alten benen in einer ©iëfuffion ©etegen=
feeit geboten, bie feerfönticfeen 2tngetegenfeeiten
bieêbejûgtiife su äufeern.

3JHt tottegiatem ©rufe
©ie 2tftnarin: goffe SBucfeeti.

©ettion fRfecintal. Unfere 3Serfammtung bom
27. gebruar mar fefer gut befncfet. Unfer ge=

fcfeäfeter 33esirf§arst, £>etr Dr. ,3äcfe, mäfette ba§
©feerna „Blutungen bor unb mäferenb ber ©e=

burt". Sßir berbanten bem ^Referenten feine
23emüfeungen nocfemalê aufê befte.

©ie näcfefte ißerfammtung finbet ftatt ©on=
nerëtag, ben 19. guni, nacfemittagê 2 Ufer im
Sîeftaurant ©onnenfeüget Sücfeingen. ©rofebem
mir teinen ärztticfeen Vortrag in 2tuëficfet fea=

ben, feoffen mir, bafe recfet biete Kolleginnen
erfcfeeinen möcfeten.

giir ben SBorftanb: grau .frafetbacfe.

©ettion ©tfeafffeanfen. 2tm 23. unb 24. guni
finbet bie biesjäferige ©etegiertenberfammtung
ber ©efemeij. £>ebammenbereinë in ©t. ©alten

ftatt. Unfere ©ettion mirb ber treten burcfe bie

ißräfibenttn grau fpangartner in ißuefetfeaten
unb grau SßatbOoget in ©tetten. ©ie ®ete=

giertenberfammlungen finb jefoeilë grofee unb
fcfeöne Sage in ber ©efefeiefete beê .ffeebammem
bereinê, meöfeatb mir gerne feoffen, bafe ficfe

noefe eine 2tnzafet SOUtgtieber ben beiben ®ete=
gierten anfefetiefeen merben. 2Ute Kolleginnen
finb feerstidfe eingetaben. ©s ift aber bringenb
notmenbig, bafe bie 2tnmetbungen rechtzeitig
erfolgen, fpäteftens bis sum 19. guni an gran
Öangartner in 23ucfetfeaten, bie aucfe näfeere
2tusfunft erteilen mirb.

9Rit tottegiaten ©rüfeen

grau ißrunner.
©ettion ©dfetofej. 2tm 21. 9Jtai befammetten

ficfe bie ©efeiofeser Hebammen ju iferer grüfe=
tingêtagung im Steftaurant Statêteller in Sa=
(feen. ©er $8efucfe mar feaufetfäcfeticfe auë ÏRardfe
unb .£>öfe gut. 2öir featten bie ©fere, grau ©Iet=
tig, gentratferäfibentin, in unferer 9Ritte s11

feaben. gufotge iferer trefftiefeen 2tnêfûferungen
metbeten ficfe eine reffeettable gafet sum 58ei=

tritt in ben fefemeij. $ebammenberein. 2tucfe
bie Srattanben ber ©etegierten=3Serfammtung
mürben burefeberaten unb fefeabet e§ fein unb
mieber niefetê, menn ber nötige 2tuffcfetufe oon
beuten gegeben mirb, bie mirttiefe miffen, mie
eê um bie ©aefee ftefet. Stocfe beften ©ant an
biefer ©tette.

©ie übrigen ©raftanben maren rafcfe ertebigt
unb tourbe befefetoffen, menn möglidfe aucfe im
fperbft immer eine SSerfammlung su featten.
2tts ©etegierte nacfe ©t. ©alten tourbe grt.
2lg. Süirnb, Stotentfenrm, gemäfett. 2Ber münfefet,
mit Kotteîtibbittett su reifen, fott ficfe fofort bei
grau .ßeinser, Küfenacfet, melben. geber $eit=
nefemerin mirb aus ber Kaffe gr. 5.— besafett.

•Öerr Dr. Küfene hon ©iebnen feiett un§ fo=
bann einen seitgemäfeen Vortrag über ,,©e=
burtenftatiftit unb Hebamme" unb tarnen ba
fefer intereffante gafeten sum Rîorfcfeein. Söenn
noefe alte 2terste eine fotefe feofee 2luffaffung bom
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scheu allen gute Reise und auf Wiedersehen in
St. Gallen.

Mit kollegialem Gruß!
Für den Vorstand: JdaJ ucker.

Sektion Freiburg. Am 13. Mai, morgens
111 Uhr, hatten die Hebammen des Saanebe-
zirkes im Institut ck'llvxiöne die jährliche
Taschenrevision, verbunden mit Konferenzen durch
die Herren Or. Perrier, Kinderarzt, und vr.
Buman, Frauenarzt. Von der Säuglingsernährung

und Pflege ist uns viel Interessantes
gesagt worden, sowie auch von den verschiedenen
Ursachen bei dem jetzt häufig diskutierten
Kaiserschnitt. Am Nachmittag trafen wir uns zahlreich

im Latê cke la Unix. Es waren verschiedene

Sektionsfragen zu besprechen. Nochmals
erfreute man uns mit einem ärztlichen
Vortrag, wofür wir an dieser Stelle den Herren
Aerzten für ihre Mühe danken.

Leider vermißten wir alle an diesem Tage
ein treues Mitglied. Am 28. April verschied

nach kurzer Krankheit in Lorminboeuk im Alter

von 48 Jahren Frau Marie Bersier-Kae-
ser. Sie war eine unermüdliche Hausfrau und
Mutter. Den Hebammenberuf übte sie

aufopfernd aus. Ihre Familie wie auch die Sektion

verliert in ihr eine Stütze. Frau Bersier
war unsere Sekretärin seit 1935. Wir bitten
alle Kolleginnen, ihrer im Gebet zu gedenken
und ein gutes Andenken zu bewahren.

Die neugewählte Sekretärin:

J.Fasel.
Sektion Glarus. Unsere Versammlung vom

21. Mai war zu unserer Freude wieder
einmal ordentlich besucht. Haupttraktandum war
natürlich die Delegierten-Versammlung vom
23. und 24. Juni in St. Gallen. Als
Delegierte wurde unsere Präsidentin Frau Jakober
gewählt. Sie richtete einen Appell an alle
Kolleginnen, die Delegierten-Versammlung zu
besuchen. Die meisten haben ja ihren Hebammcn-
kurs in St. Gallen absolviert. Sie hätten jetzt

die beste Gelegenheit, alte Erinnerungen
aufzufrischen. Die Fahrt käme jetzt nicht zu teuer,
wenn mehr als sechs Kolleginnen sich zur
Teilnahme entschließen könnten. Abfahrt in Glarus
Montag, den 23. Juni um 7 Uhr 18. Ankunft
in St. Gallen um 9 Uhr 18. Anmeldungen
nimmt die Präsidentin Frau Jakober, Glarus,
entgegen. Wer mitgeht, bitte die Mahlzeitenkarte

nicht vergessen!

Auf Wiedersehen in St. Gallen!
Die Aktuarin: Frau E. Hauser.

Sektion Luzern. Unsere nächste Monatsversammlung

findet am l. Juli im Hotel Con-
cordia statt. Frau Ackeret, Präsidentin der
schweiz. Hebammen-Krankenkasse, wird als Gast
unter uns weilen. Wir erwarten zahlreichen
Besuch, besonders von jenen Kolleginnen, die

schon mit der Hebammenkrankenkasse
Schwierigkeiten hatten oder sich nicht mit allen
Paragraphen einverstanden erklären können. Es
wird allen denen in einer Diskussion Gelegenheit

geboten, die persönlichen Angelegenheiten
diesbezüglich zu äußern.

Mit kollegialem Gruß
Die Aktuarin: Josh Bucheli.

Sektion Rhcintal. Unsere Versammlung vom
27. Februar war sehr gut besucht. Unser
geschätzter Bezirksarzt, Herr Or. Zäch, wählte das
Thema „Blutungen vor und während der
Geburt". Wir verdanken dem Referenten seine
Bemühungen nochmals aufs beste.

Die nächste Versammlung findet statt
Donnerstag, den 19. Juni, nachmittags 2 Uhr im
Restaurant Sonnenhügel Lüchingen. Trotzdem
wir keinen ärztlichen Vortrag in Aussicht
haben, hoffen wir, daß recht viele Kolleginnen
erscheinen möchten.

Für den Vorstand: Frau Haselbach.

Sektion Schaffhausen. Am 23. und 24. Juni
findet die diesjährige Delegiertenversammlung
der Schweiz. Hebammenvereins in St. Gallen

statt. Unsere Sektion wird vertreten durch die

Präsidentin Frau Hangartner in Buchthalen
und Frau Waldvogel in Stetten. Die
Delegiertenversammlungen sind jeweils große und
schöne Tage in der Geschichte des Hebammenvereins,

weshalb wir gerne hoffen, daß sich

noch eine Anzahl Mitglieder den beiden
Delegierten anschließen werden. Alle Kolleginnen
sind herzlich eingeladen. Es ist aber dringend
notwendig, daß die Anmeldungen rechtzeitig
erfolgen, spätestens bis zum 19. Juni an Frau
Hangartner in Buchthalen, die mich nähere
Auskunft erteilen wird.

Mit kollegialen Grüßen
Frau Brunner.

Sektion Schwyz. Am 21. Mai besammelten
sich die Schwyzer Hebammen zu ihrer
Frühlingstagung im Restaurant Ratskeller in
Lachen. Der Besuch war hauptsächlich aus March
und Höfe gut. Wir hatten die Ehre, Frau Glet-
tig, Zentralpräsidentin, in unserer Mitte zu
haben. Zufolge ihrer trefflichen Ausführungen
meldeten sich eine respektable Zahl zum Beitritt

in den schweiz. Hebammenverein. Auch
die Traktanden der Delegierten-Versammlung
wurden durchberaten und schadet es hin und
wieder nichts, wenn der nötige Aufschluß von
Leuten gegeben wird, die wirklich wissen, wie
es um die Sache steht. Noch besten Dank an
dieser Stelle.

Die übrigen Traktanden waren rasch erledigt
und wurde beschlossen, wenn möglich auch im
Herbst immer eine Versammlung zu halten.
Als Delegierte nach St. Gallen wurde Frl.
Ag. Lüirnd, Rotenthurm, gewählt. Wer wünscht,
mit Kollektivbillett zu reisen, soll sich sofort bei
Frau Heinzer, Küßnacht, melden. Jeder
Teilnehmerin wird aus der Kasse Fr. 5.— bezahlt.

Herr Or. Kühne von Siebnen hielt uns
sodann einen zeitgemäßen Vortrag über
„Geburtenstatistik und Hebamme" und kamen da
sehr interessante Zahlen zum Vorschein. Wenn
noch alle Aerzte eine solch hohe Auffassung vom
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®e£)eimnts ber Geburt hätten, mie unfer
Referent, ftänbe es mit bcn Geburtenziffern in
unferem Vatertanb auch beffer. Vefteu San!

bon alten Seitnehmerinnen.
2ïtS rtacfjfter VerfammtungSort tourbe Got»

öau gemählt. Gin gutes z'Stbig, bas teilmeife
bon ber .Staffe bezahlt tourbe, fanb guten 31b»

fab unb atljubalb mußten mir uns berabfdfie»
bett. Stuf SBieberfetjen in Gotbau.

Sie Slltuarin: St. ©chnüriger.

©eftion ©olotljum. Unfere Slf>riI»Verfamut=
lung in Otten mürbe gut befudjt. Eigentlich
toar es ïeine Verfammtung, mir machten einen
^Öefucf) in ber Rago»gabrif. ©omit blieb uns
ïeine geit übrig für ettoaS anbereS. GS mürbe
Uns recht biet gezeigt über bie gubereitung
Unb Verladung ber berfc^iebenen Rago=tfko
öulte. geh möchte nochmals ber Seitung ber
3iago»gabril ben märrnften Sani ausbrechen.
Stach biefem Vefucf) machten fict) bie meiften
Kolleginnen mieber auf ben fpeimtoeg. Sie an»
bern nahmen noch einen gmbih ein bis bie
Seit Zur .'peimfetfr nahte.

3tn ber Setegierteuberfammtung merben bie
^räfibentin ferait ©tabetmann unb bie Stltua»
ïin teilnehmen. V. Vieti.

©cltion 2hur8au- ®ie Verfammtung bom
27. SRai mar feljr mager befugt. StnfangS ma»
ïen fo menige HoEeginnen erf^ienen, bafz ber
^orftanb, metcffer auch nur buret) jmet 9Rit=
Ulieber bertreten mar, glaubte, ben ärztlichen
Vortrag abzufagen. Räch unb uact) ïauten bann
ïungfam noch einige bazu, fo bafz mir ben Vor»
frag boch noch anhören tonnten. Sßir mufften
es nicht bereuen, benn £>err*Dr. ißauti, Einher»
urzt, muffte un§ biet Sehrreiches zu fagen über
»®lzem beim ©äugting". Ilm halb zmei Uhr er»
öffnete bie ißräfibentin bie Verfammtung. ©ie

begrüßte unfern tieben Gaft, grau Stderet, aufs
herztichfte, fomie alte Stnmefenben. SaS ißro»
toloE bon ber £>auf>tberfammtung mürbe ber»

tefen uttb banlenb genehmigt. Sie ißräfibentin
bertaS ferner bas ißrotofoE bon ber ißräfi»
bentinnen»Verfammtung, baS aufmerlfam ber»

folgt mürbe. GS ift jammerfchabe baff fo biete
gefehlt haben. Ser Vorftanb hoffh bah tu gu=
fünft, menn ein Vortrag angefagt ift, mehr
gntereffe gezeigt merbe bon ©eiten ber 9Rit»
glieber.

Sßir möchten alte bitten, recht zahlreich Zu
erfcheinen in ©t. Gatten. Siejenigen, bie über»
nachten motten, müffen fiäf bis fpäteftenS 20.
guni bei grau ©cfjühfer, Reugaffe 28, @t.

Gatten, anmetben. Ser Vorftanb.
©ettion gürtd). Unfere 9Rai»Verfammtung

mar mieber gut befudft unb eS fonnte atteS

gut burchberaten merben. SBir bitten bie lieben
Kolleginnen recht zahlreich an ber Setegierten»
Verfammtung in @t. Galten teilzunehmen.
Stnmetbungen nimmt bis fpäteftenS ben 20.

guni gerne entgegen : grau g. ©dfnhber, sgrä=
fibentin, gottilen, Setejphon 4 91 70. ge mehr
Stnmetbungen, bemeutfhrechenb billiger mirb
baS SMteltib=ViEett. Stbfahrt in gürich £>auf)t»
bahntfof Rtontag, ben 28. guni um 9 Utfr 15.

Srefffnmlt beim ©chatter. Sie guni=Verfamm=
tung fällt aus.

gür ben Vorftanb : grau G. Vruberer.

33ergeffett ®ie nie
mis no» Jibrehäuberuitgen jetwileu fofort
Jteunfuis ju geben, b« mir nur bau» für
«djftge ^ufteltuug garantieren ftönnen.

PPflFpÄl>iu- ^/lx

Gin SBanberfremtb unferer gugeitb. Ser
„©chmeizerifche iöunb für gugenbherber»
gen", ber über 20,000 SRitgtieber zählt,
hat foeben ein neues „©thmetgertfcîjeS
gugenbherbergen ißerzeichniS" her»
ausgegeben.

SaS hanbtiche S3iict)tein milt ber manber»
luftigen gugenb bie öenü^ung ber teils ein»
fachen, teils beffer auSgeftatteten 201 gugenb»
herbergen erleichtern, ©ie finb in alten San»
beSgegenben zu finben, unb baS Verzeichnis
bermittett barüber alte nötigen Slngaben in
Inahper, Harer gorm. Ginen befonberS miE»
lommenen nnb mertOotten Veftanbteit bitbet
bie gro^e, fchöne unb iiberfichttiche Söanber»
larte, auf ber fämtliche gugenbherbergen ein»
gezeichnet finb. SRöge baS fchmucïe unb ferai»
tifche Vüchtein recht biet zur geiftigen unb
lörfeertichen Ertüchtigung ber ©chmeizerjugenb
beitragen

GS lann zum befdEjeibenen Sßretfe bon
gr. 1.30 in Vuchhanbtungen, ißafeeterien unb
©hortgefdfäften, fomie bei fämtlichen JîreiS»
gefchäftSfteEen unb bei ber VunbeSgef(f)äftS=
ftette beS „©chmeizerifchen VunbeS für gugenb»
herbergen", ©tamfefenbachftrahe 12, gürich 1,
bon jebermaitn bezogen merben.

„Sorten" (^Bereitung, Sogerung, Rejette).
Vrofchüre. 24 ©eiten, 7 gltuftrationen unb
ausführliche SabeEen, in bierfarbigem Um»
fdflag. ißreis gr. 1.20. Vertag „Eteltro»
mirtfehaft", Vahnhofhtah 9, güridf 1.

•Öeute muh man bem Sörren bon grüchten
unb Gemüfen bermehrte Slufmerlfamleit fchen»
len. gm §auShatt mit eteltrifcher ,üü<he ift

fom 3. " siiugU»8 MWl"'ng
taaïcM

t_r iwineraüen, m gcbleimscbopp corgsam
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Geheimnis der Geburt hätten, wie unser
Referent, stände es mit den Geburtenziffern in
unserem Vaterland auch besser. Besten Dank
ihm von allen Teilnehmerinnen.

Als nächster Versammlungsort wurde Gol-
dau gewählt. Ein gutes z'Abig, das teilweise
bon der Kasse bezahlt wurde, fand guten Absatz

und allzubald mußten wir uns verabschieden.

Auf Wiedersehen in Goldau.
Die Aktuarin: A. Schnüriger.

Sektion Solothurn. Unsere April-Versamm-
iung in Ölten wurde gut besucht. Eigentlich
lvar es keine Versammlung, wir machten einen
Besuch in der Nago-Fabrik. Somit blieb uns
keine Zeit übrig für etwas anderes. Es wurde
Uns recht viel gezeigt über die Zubereitung
Und Verpackung der verschiedenen Nago-Pro-
dukte. Ich möchte nochmals der Leitung der
Nago-Fabrik den wärmsten Dank aussprechen.
Nach diesem Besuch machten sich die meisten
Kolleginnen wieder auf den Heimweg. Die
andern nahmen noch einen Imbiß ein bis die
Zeit zur Heimkehr nahte.

An der Delegiertenversammlung werden die
Präsidentin Frau Stadelmann und die Aktuarin

teilnehmen. R. Bieli.
Sektion Thurgau. Die Versammlung vom

27. Mai war sehr mager besucht. Anfangs waren

so wenige Kolleginnen erschienen, daß der
Borstand, welcher auch nur durch zwei
Mitglieder vertreten war, glaubte, den ärztlichen
Bortrag abzusagen. Nach und nach kamen dann
kangsam noch einige dazu, so daß wir den Vorlag

doch noch anhören konnten. Wir mußten
es nicht bereuen, denn Herr'vr. Pauli, Kinder-
urzt, wußte uns viel Lehrreiches zu sagen über
»Ekzem beim Säugling". Um halb zwei Uhr
eröffnete die Präsidentin die Versammlung. Sie

begrüßte unsern lieben Gast, Frau Ackeret, aufs
herzlichste, sowie alle Anwesenden. Das
Protokoll von der Hauptversammlung wurde
verlesen und dankend genehmigt. Die Präsidentin
verlas ferner das Protokoll von der
Präsidentinnen-Versammlung, das aufmerksam
verfolgt wurde. Es ist jammerschade daß so viele
gefehlt haben. Der Vorstand hofft, daß in
Zukunft, wenn ein Vortrag angesagt ist, mehr
Interesse gezeigt werde von Seiten der
Mitglieder.

Wir möchten alle bitten, recht zahlreich zu
erscheinen in St. Gallen. Diejenigen, die
übernachten wollen, müssen sich bis spätestens 20.
Juni bei Frau Schüpfer, Neugasse 28, St.
Gallen, anmelden. Der Vorstand.

Sektion Zürich. Unsere Mai-Versammlung
war wieder gut besucht und es konnte alles
gut durchberaten werden. Wir bitten die lieben
Kolleginnen recht zahlreich an der Delegierten-
Versammlung in St. Gallen teilzunehmen.
Anmeldungen nimmt bis spätestens den 20.

Juni gerne entgegen: Frau I. Schnyder,
Präsidentin, Zolliken, Telephon 4 91 70. Je mehr
Anmeldungen, dementsprechend billiger wird
das Kollektiv-Billett. Abfahrt in Zürich
Hauptbahnhof Montag, den 20. Juni um 9 Uhr 15.

Treffpunkt beim Schalter. Die Juni-Versammlung
fällt aus.

Für den Vorstand: Frau E. Bruder er.

Vergessen Sie nie
uns von Adreßäuderuugeu jeweils« sofort
Kenntnis zu geben, da wir nur dann für
richtige Anstellung garantieren können.

àWWMM Bücherttsch
MZWWM

Ein Wanderfreund unserer Jugend. Der
„Schweizerische Bund für Jugendherbergen",

der über 20,000 Mitglieder zählt,
hat soeben ein neues „Schweizerisches
Jugendherbergen-Verzeichnis"
herausgegeben.

Das handliche Büchlein will der wanderlustigen

Jugend die Benützung der teils
einfachen, teils besser ausgestatteten 201
Jugendherbergen erleichtern. Sie sind in allen
Landesgegenden zu finden, und das Verzeichnis
vermittelt darüber alle nötigen Angaben in
knapper, klarer Form. Einen besonders
willkommenen und wertvollen Bestandteil bildet
die große, schöne und übersichtliche Wanderkarte,

auf der sämtliche Jugendherbergen
eingezeichnet sind. Möge das schmucke und praktische

Büchlein recht viel zur geistigen und
körperlichen Ertüchtigung der Schweizerjugend
beitragen!

Es kann zum bescheidenen Preise von
Fr. 1.30 in Buchhandlungen, Papeterien und
Sportgeschäften, sowie bei sämtlichen
Kreisgeschäftsstellen und bei der Bundesgeschäftsstelle

des „Schweizerischen Bundes für
Jugendherbergen", Stampfenbachstraße 12, Zürich 1,
von jedermann bezogen werden.

„Dörren" (Bereitung, Lagerung, Rezepte).
Broschüre. 24 Seiten, 7 Illustrationen und
ausführliche Tabellen, in vierfarbigem
Umschlag. Preis Fr. 1.20. Verlag „Elektro-
wirtschaft", Bahnhofplatz 9, Zürich 1.

Heute muß man dem Dörren von Früchten
und Gemüsen vermehrte Aufmerksamkeit schenken.

Im Haushalt mit elektrischer Küche ist

s« z. â M'"'ì'
-.Nr iLlineraüen, ^ HLlüeimscllopp --orsssrn

"'Nwi'-K âm- Dicken -im» >à'-

' »"w -°i^ ^

un-i ê°m'i °»wii».
Oris'màickose -u fr.

wr 5 Mnuten -

Verlsnxen Sie Muster clurcki ckis
(Zslactina S Liomsl? Q., kelp
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bie Einrichtung bafür fcfjoit bort)anben ; benn
grünbliche 33erfucf)e paben gezeigt, baf; man
auf ber Kocfjptatte unb bor allem im eleï=

triften 33acfofen mit Erfolg börren ïartn.
Sie 33rofdjüre „Sörren" gibt eine auêfûf)r=

liehe Anleitung bagu. 3n Oerfchiebenen Ka=
pitetn inerben bie 3$orbet)anbtung beë Sörr=
guteê, ba§ Seiegen ber Sörrhurben, bie 33e=

biennng beê eleïtrifdjen 33acfofenê ufto. erüärt.
Sabellen mit genauer 2Ingabe ber Schalter«
ftellungen, Sörrbauer ber Oerfchiebenen ©e=

müfe unb Früchte helfen ber Hausfrau gum
guten ©etingen. Sa^ ba§ Sörren im etef«

trifchen Sadofen nicht teuer ift, beioeift ber
3Ibfchnitt „Söaei foftet ba§ Sörren im etef«

trifchen Sadofen ?" Stuct) ber Sagerung be§

SörrguteS toirb ein befonbereê Kapitet ge«
toibmet.

Sie anfdjtiefjenbe Diegeptfammlung über bie
Sertoenbung gebörrter Füchte unb ©ernüfe
intereffiert ficher febe -fSauêftau.

$n ber heutigen 3eit, ba ba§ ©Raffen bon
Vorräten für unfer t'anb mich tig ift, toirb
biefe Srofdhüre ber §au§frau ein treuer §et«
fer unb Serater fein. L. B.

„Pflegen ober Serftoßen". Ein SBort gur grage
ber humanen Sötung. Son Dr. 30. Sobler.
16 ©eiten, Serlag Herbert Sang & Eie.,
Sern, 1-—•

Ser belannte Serner ïtergt, Dr. 3ö. Sobler,
Epefargt bes tant, bermfepen 9Jlütter« unb
@äugling§heime§, berührt in biefer ©iprift, bie
heute fepr umftrittene forage ber „Rumänen
Sötung", b. h- jene $rage, bie legten Enbeê
ben 2trgt bagu herleiten foil über ben objet«
tiben 3öert be§ menfcfjticpen Sebens gu ent«
fcheiben.

$n turnen, aber umfo einprägfameren Sar«

legungen beftreitet ber Serfaffer, erfüllt bon
Ijöchfter Serantmortung, ba§ Siecht be§ Dtrgtes,
über Seben ober Sob gu entfepeiben. Siefe flare

I Stellungnahme ift peufe bon befonberer Se=

bentung, unb bie ©chrift ift baper berufen,
mirttiep flärenb 31t mirten.

I
DJiit ber 3e't gehen unb ba§ Sobenftänbige

betoapren ift feit mehr at§ einem halben $apr=
hunbert 3toed unb 3^ ^ „Sdjtoeijer ga«
miIien=3Bod)enbtatte5". ©epattbotte Ergäptun«
gen unb gute Siomane förbern bie Sefeluft.
fyntereffante 2tbpanbtungen über ©itten unb
©ebräuepe ber Heimat unb ber hoeiten 3Bett
merben bom Sater beborgugt. SIber auch
DDhttter hat fiep fchon manchen guten Siat, fei
e§ auch Kocpfcpute unb /Ratgeber ober ben f?ra=
gen unb SIntmorten au§ bem SIbonnententreiê
gunupe machen tonnen. Sie DJtobefeiten mit
einfachen unb praftifepen DRobetten regen gum
©etbftfcpneibern an. Sie ben Kinbern gemib«
mete Seite „Suft unb Sehr" gibt ipnen 2ln«

fporn für Saftelarbeiten unb ©piete. Qmter«
effante unb attueüe Silber berbinben Sert-
unb Silbteil gu einem mahren ©cpapfäfttein,
ba§ bieten alteê, aber jebem etmaê bietet. —
Ser Sertag ©. DReper, Ktauêftr. 33/35, $ü«
rief) 8, fchidt auf SSertangen gerne foftentoê
einige Probehefte.

lieber bas frohe Ereignis, bom Sater aus
gefehen, finben mir pumorbotte unb ergö^tiche,
ja launige ©epitberungen, bie aber gum ©eptufj
überrafepenb mahren unb echten Sebertsernft
berraten, im foeben erfd)ienenen 9Rai=§eft ber
„EItern=3eitfchrift für Pflege unb Ergiepung
be§ Kinbe§". 3toei meitere Seiträge legen ben
Eltern in übergeugeuber 3Beife nahe, mo es

irgenbmie möglich ift, bie DRufif im häuslichen

Greife gu üben. 2tu§ bem übrigen reichen $n«
halt feien perborgepoben bie fepr geitgemäfi
unb praftifepe SInleitung, mie heute bie mer«
benbe DRutter für ihren ©äugting borforgt.
DRit ben nafchenben Kinheim befaffen fiep bie

Rusfüpritngen etneé erfahrenen Rinberargteê.
Stucp bie Èrgiepungêfragen ber herantuachfen«
ben $ugenb firtb berüdfichtigt in ben Sorte«
gungen über baë 3eitung§Iefen. — 3Ber biefe
lehrreiche 3eitfchrift noch oicht fennt, taffe fid)
bom 2trt. ffuftitut ©red jfatfjli 2t-«©. in ßü*
rieh ein ©ratis-probeheft fenben. (Segug§hrei§
pro fyahr gr. 7.—, halbjährlich gr. 3.70 ohne
Serficherung.)

©fmuhenjjflege : LE TRADUCTEUR, eine

3eitfd)rift in Seutfd) unb granjöfifch, beibe

©ftrathen rein unb richtig nebeneinander ge«

ftettt, mirb Überati bort milttommen fein, mo
Sortenntniffe fchon bortjanben finb unb ba§
Seftreben befteht, fich angenehmer SBeife
meiter ju unterrichten. Probeheft toftentoë
burch ben Sertag beê TRADUCTEUR in
2a Ehau^=be«3:onb§ (Schmeig).

31 11 d) bad
ift Kollegialität, menn ©ie unfer

Sereing=Crgan gum Snferieren

empfehlen unb unfere Snferenten

berüdfichtigen.

Wenn Sie der Dankbarkeit der jungen Mutter

sicher sein wollen, so empfehlen Sie ihr die

Verwendung von Guigoz-Milch.

Greyerzer Milch in Pulverform

Vollfett
Teilweise entrahmt

Ganz entrahmt
Mit Traubenzucker und Malzzusatz

(gegen Verstopfung)

Fabrik für Milchprodukte, Guigoz-Milch A.-G.

Vuadens (Greyerz)

Nach Operationen

und Krankheiten
hat sich die SALUS-Leib-
binde Modell V ganz
besonders bewährt. Ihr
spezieller Schnitt und der
äusserst wirksame Stützgurt

geben dem Körper
einen sichern, angenehm
fühlbaren Halt. Aber auch
bei Senkungen der
Unterleibsorgane leistet dieser
Gürtel stets ausgezeichnete
Dienste. Modell V ist eine
von Aerzterj immer wieder
mitErfolg verordneteBin de.
SALUS-Binden sind durch
die Sanitätsgeschäfte zu
beziehen, wo nicht erhältlich,

direkt von der

Korsett- und SA LUS-
Leibbinden-Fabrik

M. & C. WOHLER
LAUSANNE No. 4
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die Einrichtung dafür schon vorhanden; denn
gründliche Versuche haben gezeigt, daß man
auf der Kochplatte und vor allem im
elektrischen Backofen mit Erfolg dörren kann.

Die Broschüre „Dörren" gibt eine ausführliche

Anleitung dazu. In verschiedenen
Kapiteln werden die Vorbehandlung des Dörrgutes,

das Belegen der Dörrhurden, die
Bedienung des elektrischen Backofens usw. erklärt.
Tabellen mit genauer Angabe der
Schalterstellungen, Dörrdauer der verschiedenen
Gemüse und Früchte helfen der Hausfrau zum
guten Gelingen. Daß das Dörren im
elektrischen Backofen nicht teuer ist, beweist der
Abschnitt „Was kostet das Dörren im
elektrischen Backofen?" Auch der Lagerung des

Dörrgutes wird ein besonderes Kapitel
gewidmet.

Die anschließende Nezeptsammlung über die
Verwendung gedörrter Früchte und Gemüse
interessiert sicher jede Hausfrau.

In der heutigen Zeit, da das Schaffen von
Vorräten für unser Land wichtig ist, wird
diese Broschüre der Hausfrau ein treuer Helfer

und Berater sein. ö.

„Pflegen oder Verstoßen". Ein Wort zur Frage
der humanen Tötung. Von I)r. W. Tobler.
16 Seiten, Verlag Herbert Lang à Cie.,
Bern, Fr. 1.—.

Der bekannte Berner Aerzt, Or. W. Tobler,
Chefarzt des kant. bernischen Mütter- und
Säuglingsheimes, berührt in dieser Schrift, die
heute sehr umstrittene Frage der „Humanen
Tötung", d. h. jene Frage, die letzten Endes
den Arzt dazu verleiten soll über den objektiven

Wert des menschlichen Lebens zu
entscheiden.

In kurzen, aber umso einprägsameren Dar¬

legungen bestreitet der Verfasser, erfüllt von
höchster Verantwortung, das Recht des Arztes,
über Leben oder Tod zu entscheiden. Diese klare
Stellungnahme ist heute von besonderer
Bedeutung, und die Schrift ist daher berufen,
wirklich klärend zu wirken.

Mit der Zeit gehen und das Bodenständige
bewahren ist seit mehr als einem halben
Jahrhundert Zweck und Ziel des „Schweizer
Familien-Wochenblattes". Gehaltvolle Erzählungen

und gute Romane fördern die Leselust.
Interessante Abhandlungen über Sitten und
Gebräuche der Heimat und der weiten Welt
werden vom Vater bevorzugt. Aber auch die
Mutter hat sich schon manchen guten Rat, sei
es auch Kochschule und Ratgeber oder den Fragen

und Antworten aus dem Abonnentenkreis
zunutze machen können. Die Modeseiten mit
einfachen und praktischen Modellen regen zum
Selbstschneidern an. Die den Kindern gewidmete

Seite „Lust und Lehr" gibt ihnen
Ansporn für Bastelarbeiten und Spiele. Interessante

und aktuelle Bilder verbinden Ten
und Bildteil zu einem wahren Schatzkästlein,
das vielen alles, aber jedem etwas bietet. —
Der Verlag G. Meyer, Klausstr. 33/35, Zürich

8, schickt auf Verlangen gerne kostenlos
einige Probehefte.

Ueber das frohe Ereignis, vom Vater aus
gesehen, finden wir humorvolle und ergötzliche,
ja launige Schilderungen, die aber zum Schluß
überraschend wahren und echten Lebensernst
verraten, im soeben erschienenen Mai-Heft der
„Eltern-Zeitschrift für Pflege und Erziehung
des Kindes". Zwei weitere Beiträge legen den
Eltern in überzeugender Weise nahe, wo es

irgendwie möglich ist, die Musik im häuslichen

Kreise zu üben. Aus dem übrigen reichen
Inhalt seien hervorgehoben die sehr zeitgemäß
und Praktische Anleitung, wie heute die
werdende Mutter für ihren Säugling vorsorgt.
Mit den naschenden Kindern befassen sich die

Ausführungen eines erfahrenen Kinderarztes.
Auch die Erziehungsfragen der heranwachsenden

Jugend sind berücksichtigt in den
Darlegungen über das Zeitnngslesen. — Wer diese

lehrreiche Zeitschrift noch nicht kennt, lasse sich

vom Art. Institut Orell Füßli A.-G. in Zürich

ein Gratis-Probeheft senden. (Bezugspreis
pro Jahr Fr. 7.—, halbjährlich Fr. 3.70 ohne
Versicherung.)

Sprachenpflege: 'IRTODL'llllRT eine

Zeitschrift in Deutsch und Französisch, beide

Sprachen rein und richtig nebeneinander
gestellt, wird überall dort willkommen sein, wo
Vorkenntnisfe schon vorhanden sind und das
Bestreben besteht, sich in angenehmer Weise
weiter zu unterrichten. Probeheft kostenlos
durch den Verlag des in
La Chaux-de-Fonds (Schweiz).

Auch das
ist Kollegialität, wenn Sie unser

Vereins-Organ zum Inserieren

empfehlen und unsere Inserenten

berücksichtigen.

V^enn Lie cler Dankbarkeit cler jungen Nutter

sicber sein wollen, sc> ernpkelilen Lie ibr die

Verwendung von (Zuigo? Nilcb.

(Zre)ler?er Nilck in Pulverform

Vollkett
teilweise enîrskmî

Lsnx enttslkntt

(gegen Verstopfung)

pabrilc für Nilckprodukte, (Zuigo? lVUlck <Z.

Vuacksns (Dreier?)

lislîli llMàm
mill Itzsàà

KM sick à 8^.DtIS-Dsib-
binde Modell V gun? bo-
sonders bowäkrt. lkr sps-
xleller Scknitt und der
äusserst wirksame Stüw-
gurt geben Nom Körper
einen sickern, angenskm
luklbaren liait, àbsr auck
bei Senkungen cler tinter-
Isibsorgano leistet clieser
ttürtol stets ausgWsicknsie
Dienste. Modell V ist eine
von ^.srMen immer wieder
mitklrtolg vsrordnetoLin cie.

S^DtlS-Lindsn sind cturck
die Sanitätsgesckäkts ?u
belieben, wo nickt erkält-
lick, direkt von der

Korsett- und
t.eibbinden-k'abrik

U. H e. >V0üIä
wo. 4
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--rsssrï
hängig- ç.^p.^eit und

•fin
die ideale Reform-Damenbinde

Camelia-Fabrikation St.Gallen Schweizer Fabrikat

Der Gemâseschoppen

AURAS
die Liebiingsspeise des Säuglings,

praktisch und genau dosiert,
jederzeit bereit.

Verlangen Sie Gratismuster beim
Fabrikanten

G. AURAS, LAUSANNE 7 3304 K 4428 B

Der „Pouponai-Sauger
Gesetzlich geschützt

ist der einzige, der die Mutterbrust in rationeller
Weise ergänzt. Von ersten Professoren des In-
und Auslandes empfohlen! 3305 K 3655 B

Hebammen verlangen die günstigen
Verkaufsbedingungen beim Alleinfabrikanten

J. Lonstroff A.-G., Carouge-Genf

iiiiuiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiniJüngere, gewissenhafte

Hebamme fur gell, fjcadjtung
sucht grösseres Arbeitsfeld,
übernimmt auch Ferienablösung.

Offerten unter Chiffre 3330 an die
Spedition der Schweizer Hebamme.

Bei gittfettbuug ber «e«en Hbwfle
iß ßefe ««(§ We «rie âWeffe mit
bet brtbbt ßeßettbe« liummet
:: :: a«i«geßeit. :: ::
UUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIItllllllMlllllllltlllllllllllllllllllirilllllillllllllll

V/oru jujxbK
x^eAjLancpt rruxrt

Qualität-Verdaulichkeit - Haltbarkeit

NESTLE s

cj.JZJZÀJJCJvzïiIJIS

M^lbpeT:iM
&ND...GE ZUCKER
feiVCHPULV«

8\x^anJdL ckLz^l JzhJjzikL dmJAiiihhjrrùicK,
nS^riA. ixötlq. /kJxorx Moa eux

2 Qualitäten: HALBFETT und VOLLFETT
AKTIENGESELLSCHAFT FÜR NESTLÉ-PRODUKTE, VEVEY

/CINDE/L

antiseptischer Puder für
Säuglinge

Verkaufs-Pre ise : Dose Fr. 1.50

Beutel Fr. —.80

vollkommen neutral,

hergestellt aus speziell
ausgewählten Fetten.

Verkaufs-Preis: Fr. 1.20

ein antiseptisches
Spezial-Oel für die

Kinderpflege. Ein bewährtes Mittel
bei Hautreizungen, Schuppen.

Milchschorf und Talgfluß.

Verkaufs-Preise:
Flasche mit Korkverschluß Fr. 1.50

Flasche mitSchraubverschlußFr. 1.75

Herateller.
PHAFAG A.G., Pharmazeutische Fabrik. ESCHEN Liechtenstein

«Schwall, WtrfichafUflBblel)
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antiseptiscber fuller Mr
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Verkaufspreise: Oosa fr. ISO
öeutol fr.—.30
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bergssìellt sus speziell sus-

gewählten betten.

Verkaufspreis: fr. 1.20

ein antiseptiscbes
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bei fiautreizungen. Lckuppen.
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flascke mitLebraubversebluttfr. 1.7S
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ten sogar die

zur Vermeidung von Entwicklurrgsrenrern quali-

tativ ergänzungs"bedürft|g)^pbie antirachitische

- aus dem VolWoAi\g^ezQgen^^^^/i1^'

hat sich seit^P^Jabren* bestens "bewährt. Sie

ist reich an Mineralien und an den so wichtigen

Vitaminen^^^^,wie dies das Riysiolo •

gisch-Chemische Institut der^ Universität

Basel laufend kontrolliert. I

A -Muster stehen gerne zu Diensten"-"

Fabrikanten H.Nobs & Co., Münchehbuchsee/Bem

éfàefoui

Schweizerhaus-Puder
ist ein idealer, antiseptischer
Kinderpuder, ein zuverlässiges

Heil- und
Vorbeugungsinittel gegen Wundliegen

und Hautröte.

Wer ihn kennt, ist
entzückt von seiner Wirkung ;

wer ihn nicht kennt,
verlange sofort Oratismuster
von der

Schutzmarke Schweizerhaus

KOSMETISCHEN FABRIK SCHWEIZERHAUS
Dr. GUBSER-KNOCH, GLARUS

3310

Oie praktischen Augentropfröhrchen
mit Siibernitrat-Lösung 1,5 %
Vorteil gegenüber den Ampullen :

Keine scharfen Ränder, daher keine Verletzungsgefahr.
Günstiger Preis; Schachtel mit 5 Tropfröhrchen,
Gummihütchen und Nadel, gebrauchsfertig Fr. 1.80.

Ein Versuch wird Sie überzeugen!

—G E SC-HÄPT

St. Gallen — Zürich — Basel — Davos — St. Moritz

c»eti/assiae Vollmilch.

Zur Milkasana-Fabrikation wird nur ausgesuchte Frischmilch

verwendet, welche immer aus den gleichen, ständig kontrollierten

Ställen kommt. Darum das gleichmässig hochwertige

Vollmilchpulver, das so köstlich schmeckt und so reich an

Nährwerten ist.

Milkasana ist mit oder ohne Zuckerzusatz in Apotheken und Drogerien erhältlich.

fdilk^ana
für den Säugling

SCHWEIZ. MILCHGESELLSCHAFT A.G.HOCHDOBF

3319

gïfofgretdj infetiert man ttt ber „£djroeijer Hebamme"

In kurzer Zeit
verschwinden bei Ihrem Kleinen Darm¬

störungen, Blutarmut, Rachitis durch

Trutose- Kindernahrung

Von Aerzten warm empfohlen und in der

Praxis tausendfach bewährt, ist sie eine

Helferin für Mutter und Kind. Büchse Fr. 2.-.

Muster durch TRUTOSE A.-G. Zürich

TRUTOSE
KINDERNAHRUNG
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isn soZar 6.1s

2M7 VsrîlânnZ von DnivIolclurrg'Si'sni'si'Q qMll-

iailv antlràllil»

solis - nus àsm VoiWo?tiW^g2os:srl^^^?/^^'

liai s loti ss1lA^5àsn'vssìsns 'dsvsdrti. 81s

Isi rslok an lllnsrallsn unci an âsn so vlokìl»

Zsn V11aw1nsn^^-^^,v1s cilss cias Réglois »

glsoii-ONswIsoNs Insilìni àsr^ vnIvsrsIìâH

Lassl lanksnâ. iconbrolllsri. t

àMrsisr sìsNsn gsrns su. Msnslsn ^
?aì»r1icanisn N.^olZs S- vo. » üünoNsnduoilsss/Vsi'Q

^Äst/665

ScNwei^erNsus puller
ist ein iciesler, antiseptiscker
Kinäerpuäer, ein ^uverläs-
si^es KIeil- un6 Vorbeu-
gunAsmittel xe^en Wunà-
liefen unli 0anträte.

V^er ikn kennt, ist ent-
?ückt von seiner V^irkun^ ;

wer ikn nickt kennt, ver-
Isnge sokort (Zratismuster
von 6er

Lckàmarke 8ckvei?erkaus

KOSi^i^i'ise«^»! p^öpix sel-lw^i^pi-lätis
oe. v»ossi»-«»ioc», e>.^«vs

ZZio

vio prnlctiselisn ^ugentropfrötirctlkn
mit 8ildsrnitrat-l.ö8ung 1,5 "/<,

Vortsil Zsgsniibsr cisn Xmpulisn:
clsksr I<sins Vsrist^unZsZststir.

<?à^sr />KS. Sààsl mit S Vroptrökreksn.
Summiiiütetisn un6 kiscisi, gsbrsueiisfsrtiA ^r. I.Lä.

Sin Vsrsuck wirci Sis übsr^sugsn I

St. (ZsIIsn — ^ürivk — Ssssl — Osvos — St. IVIorit?

e«^/s5s/o'e Mà/á
^ur I^/Iiikassns-Psbrikstion wirc! nur susUssuokts ^risckmilck

vsrwsn6st, wsloks immsr sus 6sn Zisioksn, stsnciiZ kontra!-

üsrtsn Ltsüsn kommt, vsrum 6ss Zlsickmâssi^ kookwsrti^s

Vollmilokpulvsr, clss so köstliok sokmsokt un6 so rsick sn

blskrwsrtsn ist.

IVIiiirsssns ist mit o6sr okns ^ucksi^usst? in ^potkskon un6 Orogsrisn ortiâitiick.

^üp cisn Säugling
Wnveir. »vtii.o^izNs^ccsorvn-'r n.lz.»ocxoon^

ZZl?

Erfolgreich inseriert man in der „Schweizer Kebamme"

In Kurier ^sit
verzctiv/incten toei Itirem Kleinen Dsrm-

ztörungen, ölutsrmut. Ksctlitiz ciurà

Irutoss - Kincisrnslirung

Von Beriten >ä,srm emptolilen unci in cier

?ssx!î tsuzenciisà ioev/àlirt. izt sie eine

l-telterin tür Kluttsr unct Kinct. Lüctize k-r. 2.-.

suiter ciurcti IkillOZ^ 2üricli

i'ku^ose
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